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Die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen für Boden-
schutz und Altlasten 
 
 
Am 1. März 1999 ist das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in Kraft getreten. Es sieht unter 
anderem vor, dass die zuständige Behörde verlangen kann, dass Untersuchungen, Sanierungsunter-
suchungen oder Sanierungspläne von einem Sachverständigen nach § 18 BBodSchG durchgeführt 
bzw. erstellt werden. Untersuchungen und Begutachtungen von Verdachtsflächen, altlastverdächtigen 
Flächen, schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten und Sanierungsuntersuchungen sowie Sa-
nierungsplanungen werden insbesondere dann an Sachverständige nach § 18 BBodSchG vergeben, 
wenn in schwierigen und komplexen Fällen für die gutachtliche Beurteilung besondere Kompetenz er-
forderlich ist. § 18 BBodSchG bestimmt, dass Sachverständige, die Aufgaben nach diesem Gesetz 
wahrnehmen, die für diese Aufgabe erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzen sowie über 
die notwendige gerätetechnische Ausstattung verfügen müssen. 
 
Einzelheiten 

• der an Sachverständige zu stellenden Anforderungen, 
• über Art und Umfang der von ihnen wahrzunehmenden Aufgaben, 
• der Vorlage der Ergebnisse ihrer Tätigkeit und 
• der Bekanntgabe von Sachverständigen 

 
können die einzelnen Bundesländer regeln. 
 
Nordrhein-Westfalen hat von dieser Ermächtigung durch das Gesetz zur Ausführung und Ergänzung 
des Bundesbodenschutzgesetzes in NRW Gebrauch gemacht und das Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) NRW vom 9. Mai 2000 erlassen. Am 1. August 2002 ist schließlich auf der Grundlage 
von § 17 Landesbodenschutzgesetz die Verordnung über Sachverständige für Bodenschutz und Alt-
asten (SV-BodAltlVO NRW) in Kraft getreten. Diese Verordnung wurde am 30.03.2005 wegen der 
Aufnahme ergänzender Regelungen zu Untersuchungsstellen geändert und lautet nun „Verordnung 
über Sachverständige und Untersuchungsstellen für Bodenschutz und Altlasten“ (SU-BodAV NRW). 
Der Text der Verordnung befindet sich in Anlage 1 zu diesem Merkblatt.  
 
Gemäß § 2 Abs. 2 der SU-BodAV NRW erfolgt die Zulassung von Sachverständigen durch die öffent-
liche Bestellung und Vereidigung nach § 36 Gewerbeordnung. Die dort geforderte besondere Sach-
kunde entspricht der erforderlichen Sachkunde in § 18 BBodSchG.  
 
Dieses Merkblatt gibt Hinweise in Bezug auf Besonderheiten des Verfahrens der öffentlichen Bestel-
lung und Vereidigung im Bereich Bodenschutz und Altlasten. Es richtet sich ausschließlich an die in 
der Verordnung angesprochenen Sachverständigen.  
 
 
1. Zuständigkeiten 
Zuständig für die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen sind die örtlichen In-
dustrie- und Handelskammern oder die Ingenieurkammer-Bau NRW für die Sachgebiete 2.1 bis 2.6 
der Anlage 1 zur SU-BodAV NRW und die Landwirtschaftskammer NRW für die Sachgebiete 2.3 und 
2.6 (§ 2 Abs. 3 der SU-BodAV NRW). Eine vollständige Liste der zuständigen Kammern befindet sich 
in Anlage 2 zu diesem Merkblatt. Maßgeblich für eine öffentliche Bestellung ist die Hauptniederlas-
sung als Sachverständiger. Abhängig vom Sachgebiet ist es dem Sachverständigen freigestellt, bei 
welcher Kammer er den Antrag stellt.  
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2. Verfahren der öffentlichen Bestellung und Vereidigung gemäß § 36 Gewerbeordnung 
Der öffentlichen Bestellung liegt mit § 36 Gewerbeordnung eine einheitliche gesetzliche Regelung zu 
Grunde. Das Verfahren der öffentlichen Bestellung und Vereidigung, insbesondere die allgemeinen 
Anforderungen an die persönliche Eignung und besondere Sachkunde, ist in den Sachverständigen-
ordnungen der einzelnen Bestellungskörperschaften sowie den dazu erlassenen Richtlinien geregelt. 
Diese Unterlagen und weitere Informationen, Merkblätter und Antragsformulare sind auf telefonische 
Anfrage bei den jeweils zuständigen Kammern erhältlich oder können von deren Homepage (siehe 
Anlage 2) heruntergeladen werden. Nach Durchsicht der Unterlagen sollte ein Gesprächstermin mit 
dem zuständigen Sachbearbeiter vereinbart werden. Es ist zweckmäßig und dient insbesondere der 
Verfahrensbeschleunigung, der zuständigen Kammer bereits vor diesem Termin einen Lebenslauf 
sowie eine ausführliche Tätigkeitsbeschreibung zuzusenden. Offene Fragen können dann im persönli-
chen Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter der jeweiligen Bestellungskörperschaft geklärt 
werden.  
 
Die in den Sachverständigenordnungen der Bestellungskörperschaften vorgeschriebene Prüfung, ob 
für ein bestimmtes Sachgebiet ein Bedarf an Sachverständigenleistungen besteht (sog. "abstrakte" 
Bedürfnisprüfung) erübrigt sich im Bereich Bodenschutz und Altlasten. Der allgemeine Bedarf an 
Sachverständigenleistungen auf diesem Sachgebiet ergibt sich bereits durch die gesetzlichen Rege-
lungen im BBodSchG und im LbodSchG NRW. 
 
3. Besonderheiten der Zulassungsvoraussetzungen Bodenschutz und Altasten 
3.1 Abgrenzung der Sachgebiete  
Die Abgrenzung der einzelnen Sachgebiete, für die eine öffentliche Bestellung erlangt werden kann, 
ergibt sich aus Anlage 1 Ziffern 2.1 bis 2.6 der SU-BodAV NRW. In dieser Anlage sind auch die all-
gemeinen und sachgebietsspezifischen Anforderungen an die Ausbildung, die Berufserfahrung und 
die erforderlichen Kenntnisse geregelt. Diese Anlage stellt insoweit die fachlichen Bestellungsvoraus-
setzungen dar. Es ist im Einzelfall möglich, die öffentliche Bestellung für mehrere Sachgebiete gleich-
zeitig zu erlangen. Der Nachweis der besonderen Sachkunde ist für jedes Sachgebiet gesondert 
zu führen. Wegen der Anforderungen an die Sachkunde und ihren Nachweis siehe unten Ziffern 3.2.2 
und 4. 
 
3.2 Verfahren 
Interessenten stellen einen Antrag auf öffentliche Bestellung und Vereidigung bei der für sie sachlich 
und örtlich zuständigen Kammer (siehe Ziffer 1) und geben das/die gewünschte/n Sachgebiet/e ge-
mäß Ziffern 2.1 bis 2.6 der Anlage 1 der SU-BodAV NRW an. 
 
3.2.1 Unterlagen  
Dem Antrag sind an Unterlagen insbesondere beizufügen: 
 
• Bezeichnung des/der beantragten Sachgebiete/s gemäß Ziffern 2.1 bis 2.6 der Anlage 1 der SU-

BodAV NRW; 
• Tabellarischer Lebenslauf mit beruflichem Werdegang und Passfoto; 
• Beschreibung der aktuellen beruflichen Tätigkeitsschwerpunkte; 
• Aktuelles polizeiliches Führungszeugnis und/oder Zustimmung, dass eine unbeschränkte Auskunft 

aus dem Bundeszentralregister in Sachverständigenangelegenheiten eingeholt wird; 
• schriftliche Einwilligung zur Bekanntgabe nach § 4 SU-BodAV NRW; 
• Zeugniskopien; 
• Nachweis einer Haftpflichtversicherung oder eine konkrete Absichtserklärung über deren Ab-

schluss in angemessener Höhe (wegen der Einzelheiten siehe unten Ziffer 5); 
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• Ein Tätigkeitsnachweis aus den letzten drei Jahren mit einer Objektliste (siehe Anlage 3.1), aus 
der die Art der in dieser Zeit eigenständig bearbeiteten Gutachten und die bearbeiteten Themen- 
und Fragestellungen sowie ggf. zugehörige Ansprechpartner und Referenzpersonen hervorgehen; 

• In den letzten fünf Jahren vor Antragstellung eigenständig gefertigte Gutachten bzw. Gutachten 
mit gekennzeichneten Eigenleistungen, und zwar fünf je beantragtem Sachgebiet. Die in den Gut-
achten hauptsächlich bearbeiteten Themen- und Fragestellungen sollten soweit wie möglich den 
in der Anlage 1 der SU-BodAV NRW mit Ziffern und Buchstaben gekennzeichneten fachlichen An-
forderungen zugeordnet werden (siehe Anlage 3.2 mit Ausfüllbeispiel). Auf eine hinreichend breite 
Streuung der Themen ist zu achten; 

• Eventuell andere schriftliche Ausarbeitungen, die geeignet sind, die erforderliche Sachkunde 
nachzuweisen (wissenschaftliche Publikationen, Arbeitshilfen o.ä.); 

• Nachweis über sachgebietsspezifische Fortbildung in den letzten drei Jahren. 
 
 
Erklärungen darüber,  
• dass der Bewerber sich in geordneten Vermögensverhältnissen befindet; 
• ob gegen ihn persönlich oder in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter einer Handelsgesell-

schaft in den letzten 10 Jahren vor der Bewerbung ein Verfahren über die Abgabe der eidesstattli-
chen Versicherung im Rahmen einer Zwangsvollstreckung anhängig war; 

• ob über sein Vermögen oder das Vermögen einer Gesellschaft, deren Vorstand oder Geschäfts-
führer er war, ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. mangels Masse abgelehnt wurde; 

• ob gegen ihn ein Ermittlungsverfahren schwebt oder ein solches Verfahren in den letzten fünf Jah-
ren geschwebt hat, aber eingestellt wurde (siehe insbesondere auch § 5 Abs. 2 der SU-BodAV 
NRW); 

• ob gegen ihn von einem deutschen Gericht oder ausländischen Gericht Strafen verhängt wurden 
(Datum, Grund, Strafmaß); 

• ob, wann und bei welcher Stelle er zu irgendeiner Zeit um die öffentliche Bestellung und Vereidi-
gung als Sachverständiger nachgesucht hat. 

 
Die bestellende Kammer kann sich außerdem vorbehalten, eine unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister einzuholen sowie das Schuldnerverzeichnis einzusehen. 
 
Sachverständige, die sich in einem Anstellungs- oder Beamtenverhältnis befinden, benötigen außer-
dem eine Freistellungserklärung des Arbeitgebers oder Dienstherrn (Vordruck siehe Anlage 4). 
 
3.2.2 Überprüfung von persönlicher Eignung und besonderer Sachkunde  
Die bestellende Kammer überprüft die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und das Vorliegen 
der persönlichen Voraussetzungen (persönliche Eignung im Sinne von § 36 Gewerbeordnung / § 5 
der SU-BodAV NRW, erforderliche Vorbildung und Berufserfahrung). Sie beteiligt (soweit vorhanden) 
die kammereigenen Gremien. Sie leitet dann die Unterlagen zur Überprüfung der besonderen Sach-
kunde an das gemeinsame Fachgremium gem. § 3 Abs. 3 der SU-BodAV NRW weiter. Das Fachgre-
mium stellt die besondere Sachkunde auf Grund der vorgelegten Unterlagen und/oder einer unter 
Aufsicht gefertigten schriftlichen Ausarbeitung und/oder eines Fachgesprächs fest und teilt das Er-
gebnis der bestellenden Kammer mit. Das Fachgremium gibt auch Hinweise für die Formulierung des 
Bestellungstenors und legt dabei die Sachgebiete fest, für die eine Zulassung nach der SU-BodAV 
NRW empfohlen wird. Das Fachgremium kann seine Stellungnahme auch mit weiteren Empfehlungen 
versehen. Diese können sich bei nicht ausreichend nachgewiesener Sachkunde z. B. auf den geeig-
neten Zeitpunkt für eine erneute Vorstellung vor dem Fachgremium und/oder geeignete Fortbildungs-
maßnahmen beziehen. 
 



 5

Das Fachgremium muss von der bestellenden Kammer auch eingeschaltet werden, wenn während 
der öffentlichen Bestellung Zweifel an der besonderen Sachkunde des Sachverständigen auftreten 
oder einzelne Beschwerden Anlass zur fachlichen Überprüfung des Sachverhalts geben.  
 
Die Geschäftsführung des Fachgremiums liegt derzeit bei der Industrie- und Handelskammer zu Es-
sen (Herr Böshagen, Tel.: 0201 / 18 92-217, e-mail: boeshagen@essen.ihk.de). Die Zusammenset-
zung und Auswahl der Mitglieder richtet sich nach § 3 Abs. 4 der SU-BodAV NRW. Eine aktuelle Liste 
der Mitglieder kann bei der IHK Essen angefordert werden. Die Geschäfts- und Verfahrensordnung 
des Fachgremiums befindet sich in Anlage 5 zu diesem Merkblatt. 
 
4. Übergangsregeln für bereits öffentlich bestellte Sachverständige 
Die bisher von nordrhein-westfälischen Kammern öffentlich bestellten Sachverständigen im Bereich 
Bodenschutz und Altlasten lassen sich in drei Gruppen unterteilen: 
 
4.1 Sachverständige, die bereits öffentlich bestellt sind und eine Anerkennung nach § 31a Lan-

desabfallgesetz NRW (in der Fassung vom 07.02.1995), bzw. Merkblatt 9 des Landesumwelt-
amtes haben; 

 
4.2 Öffentlich bestellte Sachverständige ohne Anerkennung nach § 31a Landesabfallgesetz NRW, 

die jedoch von dem einschlägigen Fachgremium überprüft wurden; 
 
4.3 Öffentlich bestellte Sachverständige, die bereits vor der Einrichtung des Fachgremiums öffent-

lich bestellt wurden. 
 
Zu 4.1 – entfällt - 
Für diese Gruppe bestand nach § 2 Abs. 5 SU-BodAV NRW eine Übergangsregelung zur Umstellung 
des jeweiligen Bestellungstenors. Diese Übergangsregelung ist am 01. August 2004 ausgelaufen.  
 
Zu 4.2 
Diese Sachverständigen müssen einen formlosen Antrag bei der für sie zuständigen Kammer unter 
Angabe des/der gewünschten Sachgebiete/s stellen. Dem Antrag sind die unter Ziff. 3.2.1 aufgeführ-
ten Unterlagen ohne Führungszeugnis, Zeugniskopien und Lebenslauf beizufügen.  
 
Die bestellende Kammer legt die eingereichten Gutachten/Ausarbeitungen dem Fachgremium vor. 
Das Fachgremium behält sich vor, ggf. weitere Gutachten nachzufordern. Auf der Grundlage dieser 
Unterlagen entscheidet das Fachgremium, ob eine Zulassung ohne erneute persönliche Vorstellung 
erfolgen kann oder eine ergänzende Überprüfung der besonderen Sachkunde durch das Fachgremi-
um erfolgen muss.  
 
Zu 4.3 
Für die Sachverständigen, deren besondere Sachkunde vor der öffentlichen Bestellung nicht durch 
das Fachgremium überprüft wurde, gilt die gleiche Regelung wie zu 4.2. Ergänzend dazu ist ein Le-
benslauf vorzulegen. 
 
5. Haftpflichtversicherung 
Gemäß § 7 Abs. 2 der SU-BodAV NRW müssen die Sachverständigen eine Haftpflichtversicherung in 
angemessener Höhe abschließen und aufrechterhalten. Da die Höhe der notwendigen Deckungs-
summen vom Umfang der bearbeiteten Projekte abhängig ist, kann keine Vorgabe hinsichtlich einer 
Mindestdeckung gemacht werden. Es gehört jedoch zur gewissenhaften Aufgabenerfüllung jedes 
Sachverständigen, dass er eine für seinen Tätigkeitsbereich im Hinblick auf einen angemessenen 
Schutz der Auftraggeber zutreffende Risikoabschätzung trifft und seine Tätigkeit entsprechend absi-
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chert. Die Ingenieurkammer-Bau NRW hat in ihrer Sachverständigenordnung Mindesthaftpflichtde-
ckungssummen verankert (1,5 Mio. € für Personenschäden und 250.000 € für Sach- und Vermögens-
schäden). Aus Erfahrung ist darauf hinzuweisen, dass diese Mindestdeckungssummen für das Sach-
gebiet Bodenschutz und Altlasten in den meisten Fällen nicht ausreichen und deshalb nach Bedarf ei-
ne höhere Deckung vereinbart werden muss. Die bestellenden Kammern können in regelmäßigen Ab-
ständen entsprechende Nachweise verlangen (Muster siehe Anlage 6). 
 
6. Fortbildung 
Es reicht nicht aus, dass der Sachverständige nur zum Zeitpunkt seiner öffentlichen Bestellung gemäß 
§ 36 Gewerbeordnung über das notwendige Fachwissen verfügt. Er muss sich vielmehr ständig über 
den jeweiligen Stand der Wissenschaft, der Technik und der neueren Erkenntnisse unterrichten. Zu 
diesem Zweck hat sich der Sachverständige nachweisbar in der erforderlichen Weise, insbesondere 
durch regelmäßige Teilnahme an Kursen, Seminaren und Fortbildungslehrgängen sowie durch lau-
fendes Studium der Fachliteratur und von Fachzeitschriften, fortzubilden. Zur Fortbildung gehört auch 
die Teilnahme am fachlichen Erfahrungsaustausch (z. B. Teilnahme an Fachkongressen) in erforderli-
chem Umfang. Entsprechende Nachweise sind der Kammer fortlaufend, spätestens bei einem Antrag 
auf Verlängerung der öffentlichen Bestellung nach Ablauf der Befristung, vorzulegen. 
 
7. Regelungen für Sachverständige aus anderen Bundesländern 
Die Anerkennung von Sachverständigen, deren Sachkunde, Zuverlässigkeit und gerätetechnische 
Ausstattung in einem anderen Bundesland festgestellt wurde, richtet sich nach § 2 Abs. 4 der SU-
BodAV NRW. Danach werden in anderen Bundesländern zugelassene Sachverständige auf Antrag 
ohne zusätzliches Verfahren anerkannt, sofern die im jeweiligen Bundesland geltenden materiellen 
Anforderungen nach Feststellung des Landesumweltamtes NRW mit den in der SU-BodAV NRW fest-
gelegten Anforderungen vergleichbar sind. 
 
Soweit in anderen Bundesländern noch keine Umsetzung des § 18 Satz 2 BBodSchG erfolgt ist, kann 
auf Grundlage des § 2 Abs. 4 der SU-BodAV NRW keine Anerkennung ausgesprochen werden. 
 
 
Anlagen: 
1. Textfassung der Verordnung über Sachverständige und Untersuchungsstellen für Bodenschutz 

und Altlasten (SU-BodAV NRW)  
2. Liste der zuständigen Kammern (Geschäftsbereich Sachverständigenwesen) einschließlich aller 

erforderlichen Kommunikationsmittel 
3.1 Objektliste bisher bearbeiteter Aufträge 
3.2 Zusammenstellung der beigefügten Gutachten für das/die Sachgebiet/e gem. Ausfüllungsbeispiel 
4. Freistellungserklärung des Arbeitgebers oder Dienstherrn 
5. Geschäfts- und Verfahrensordnung des Fachgremiums gem. § 3 Abs. 3 SU-BodAV NRW 
6. Haftpflichtversicherungsnachweis / Selbsterklärung 
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Gliederungsnummer 2129  
Verordnung  

über Sachverständige und Untersuchungsstellen 
für Bodenschutz und Altlasten 

(SU-BodAV NRW) (Fn 6) 

Vom 23. Juni 2002 (Fn 1) 

Auf Grund des § 17 Abs. 2 bis 4 des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG) vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S. 439) (Fn 2) wird verordnet: 

Inhaltsübersicht (Fn 6) 

Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 

Zweiter Teil 
Regelungen für Sachverständige 

Erster Abschnitt  
Verfahrensregelungen 

§ 2 Zulassung, Anerkennung  

§ 3 Überprüfungsverfahren 

§ 4 Bekanntgabe 

Zweiter Abschnitt  
Zulassungsvoraussetzungen 

§ 5 Persönliche Voraussetzungen, erforderliche Zuverlässigkeit 

§ 6 Erforderliche Sachkunde, gerätetechnische Ausstattung 

Dritter Abschnitt  
Pflichten 

§ 7 Allgemeine Pflichten 

§ 8 Fortbildung 

§ 9 Persönliche Aufgabenerfüllung, Hilfskräfte 

§ 10 Überwachung 

Abratis
Anlage 1
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Dritter Teil 
Regelungen für Untersuchungsstellen 

Erster Abschnitt  
Zulassungsverfahren 

§ 11 Zulassung, Anerkennung 

§ 12 Antrags- und Überprüfungsverfahren 

§ 13 Erlöschen und Widerruf der Zulassung 

§ 14 Bekanntgabe von Untersuchungsstellen 

Zweiter Abschnitt  
Pflichten der Untersuchungsstellen 

§ 15 Allgemeine Pflichten 

§ 16 Analytische Qualitätssicherung 

Vierter Teil 
Schlussvorschriften 

§ 17 In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 

Anlage 1 

Anlage 2 
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Erster Teil 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 (Fn 4) 
Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt 

1. Einzelheiten der an Sachverständige und Untersuchungsstellen nach § 18 
BBodSchG und nach § 17 LBodSchG zu stellenden Anforderungen,  

2. das Verfahren zum Nachweis der Anforderungen und zur Zulassung,  

3. die Bekanntgabe von Sachverständigen und Untersuchungsstellen nach 
Nummer 1, 

4. die von Sachverständigen und Untersuchungsstellen nach Nummer 1 zu er-
füllenden persönlichen Voraussetzungen und sonstige bei Ausübung ihrer Tä-
tigkeit einzuhaltenden Verpflichtungen sowie deren Überwachung, 

5. die Anerkennung der in anderen Bundesländern zugelassenen Sachverstän-
digen und Untersuchungsstellen nach § 18 BBodSchG und 

beinhaltet Bestimmungen über Art und Umfang der von Sachverständigen und Untersu-
chungsstellen nach Nummer 1 wahrzunehmenden Aufgaben. 

(2) Die Anforderungen an Untersuchungsstellen zur Durchführung von erforderlichen Boden-
untersuchungen nach der Bioabfallverordnung, der Klärschlammverordnung und der Dünge-
verordnung richten sich nach den jeweils hierauf gestützten Regelungen und sind nicht Ge-
genstand dieser Verordnung. 

Zweiter Teil (Fn 6) 
Regelungen für Sachverständige 

Erster Abschnitt (Fn 6) 
Verfahrensregelungen 

§ 2 (Fn 4) 
Zulassung, Anerkennung 

(1) Als Sachverständige nach § 18 Satz 1 BBodSchG und § 17 Abs. 1 LBodSchG werden nur 
natürliche Personen zugelassen, die nach den Anforderungen dieser Verordnung die persönli-
chen Voraussetzungen erfüllen, die erforderliche Sachkunde für mindestens eines der Sachge-
biete 2.1 bis 2.6 der Anlage 1 dieser Verordnung und Zuverlässigkeit besitzen und über die er-
forderliche gerätetechnische Ausstattung verfügen. Die Zulassung erfolgt im Umfang der fest-
gestellten Sachkunde. 

(2) Die Zulassung erfolgt durch die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverstän-
digen nach § 36 Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 (RGBl. S. 245) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl I S. 202) in der jeweils geltenden Fassung, wenn 
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1. die Sachkunde der Sachverständigen durch ein Fachgremium nach § 3 Abs. 
3 dieser Verordnung festgestellt wurde, 

2. im Tenor der Bestallungsurkunde ausgewiesen ist, für welche Sachgebiete 
nach der Anlage 1 zu dieser Verordnung die erforderliche Sachkunde festge-
stellt wurde, 

3. die Sachverständigen die übrigen Voraussetzungen dieser Verordnung erfül-
len. 

(3) Zuständige Stelle für die Zulassung ist die örtlich zuständige Industrie- und Handelskam-
mer oder die Ingenieurkammer-Bau NRW für die Sachgebiete 2.1 bis 2.6 der Anlage 1 dieser 
Verordnung sowie die Landwirtschaftskammer für die Sachgebiete 2.3 und 2.6 der Anlage 1 
zu dieser Verordnung. Abweichend hiervon kann bei Sachverständigen, die von der Kammer 
im Sinne des Satzes 1 überprüft wurden oder werden, von dieser Kammer eine Zulassung 
auch für andere Sachgebiete erfolgen. 

(4) Sachverständige, deren Sachkunde, Zuverlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung in 
einem anderen Bundesland festgestellt wurde, werden ohne zusätzliches Verfahren nach den 
Absätzen 1 bis 3 als Sachverständige nach § 18 BBodSchG und § 17 LBodSchG vom Lan-
desumweltamt auf Antrag anerkannt, sofern die im jeweiligen Bundesland geltenden materiel-
len Anforderungen nach Feststellung des Landesumweltamtes mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen vergleichbar sind. Die Anerkennung erfolgt durch eine Bekannt-
gabe nach § 4. 

(5) Für die Dauer von zwei Jahren nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung gelten als Sach-
verständige nach § 18 BBodSchG und § 17 LBodSchG vor In-Kraft-Treten dieser VO nach § 
36 der Gewerbeordnung öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, wenn in der Be-
stallungsurkunde ausgewiesen ist, dass die Anforderungen des Merkblattes Nummer 9 des 
Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen (Stand Juli 1997) erfüllt werden und auf welchem 
der Teilgebiete nach diesem Merkblatt die erforderliche Sachkunde nachgewiesen wurde. In-
nerhalb dieses Zeitraums ist die Umstellung des Bestellungstenors bei der jeweiligen Bestel-
lungskörperschaft zu beantragen und die Einwilligung zur Bekanntgabe nach § 4 zu erklären. 

§ 3 (Fn 7) 
Überprüfungsverfahren 

(1) Das Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen und der erforderlichen Zuverlässigkeit 
im Sinne dieser Verordnung wird im Rahmen des Antrags auf öffentliche Bestellung von der 
nach § 2 Absatz 3 zuständigen Bestellungskörperschaft überprüft. 

(2) In dem Antrag auf öffentliche Bestellung ist anzugeben auf welche Sachgebiete der Anla-
ge 1 sich die Überprüfung beziehen soll und gleichzeitig eine Einwilligung zur Bekanntgabe 
nach § 4 Abs. 1 zu erklären. 

(3) Die Überprüfung der Sachkunde sowie der gerätetechnischen Ausstattung eines An-
tragstellers erfolgt durch ein gemeinsames Fachgremium der in § 2 Abs. 3 genannten Bestel-
lungskörperschaften. 

(4) Personen, die an der Überprüfung der Sachkunde nach Absatz 3 mitwirken, werden von 
den in § 2 Abs. 3 genannten Bestellungskörperschaften im Einvernehmen mit dem Landes-
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umweltamt, das ein eigenes Benennungsrecht hat, für die Dauer von fünf Jahren berufen. Bei 
der Berufung nach Satz 1 ist anzugeben, auf welchem Sachgebiet nach der Anlage 1 dieser 
Verordnung eine Person an der Überprüfung mitwirkt. Die Zusammensetzung eines Fachgre-
miums richtet sich nach den im Einzelfall beantragten Sachgebieten. In jedem Fachgremium 
muss eine der vom Landesumweltamt benannten Personen vertreten sein. Die in § 2 Abs. 3 
genannten Bestellungskörperschaften und das Landesumweltamt erarbeiten einvernehmlich 
eine Geschäfts- und Verfahrensordnung für die Fachgremien. 

§ 4 (Fn 7) 
Bekanntgabe 

(1) Sachverständige, die nach den Vorschriften dieser Verordnung zugelassen worden sind, 
werden vom Landesumweltamt öffentlich bekannt gegeben. Entsprechendes gilt für Sachver-
ständige, die nach § 2 Abs. 4 oder § 2 Abs. 5 einen Antrag auf Anerkennung oder Umstellung 
gestellt haben. Die Bekanntgabe wird im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
veröffentlicht. Daneben kann eine Veröffentlichung im Internet erfolgen. 

(2) In der Veröffentlichung nach Absatz 1 sind die Sachgebiete der Anlage 1 zu bezeichnen, 
für die die Zulassung oder Anerkennung ausgesprochen wurde. Name, Adresse, Kommunika-
tionsmittel und Sachgebietsbezeichnung der Sachverständigen können vom Landesumweltamt 
gespeichert, veröffentlicht und auf Anfrage jedermann zur Verfügung gestellt werden. 

(3) Die in § 2 Abs. 3 genannten Bestellungskörperschaften teilen dem Landesumweltamt die 
öffentliche Bestellung sowie eine Rücknahme oder Widerruf oder das Erlöschen einer öffent-
lichen Bestellung sowie eine Umschreibung nach § 2 Abs. 5 mit den für eine Bekanntgabe er-
forderlichen Daten mit. 

(4) Sachverständige nach § 2 Abs. 4 sind verpflichtet, das Erlöschen oder den Widerruf ihrer 
Zulassung in dem Land, das sie ausgesprochen hat, unverzüglich dem Landesumweltamt mit-
zuteilen. Das Landesumweltamt gibt das Erlöschen oder den Widerruf nach Absatz 1 bekannt. 

Zweiter Abschnitt: 
Zulassungsvoraussetzungen 

§ 5  
Persönliche Voraussetzungen,  
erforderliche Zuverlässigkeit 

(1) Sachverständige erfüllen die persönlichen Voraussetzungen, wenn sie die Gewähr für die 
Erfüllung der Pflichten nach den §§ 7 bis 9 bieten und die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift beherrschen. 

(2) Sachverständige müssen persönlich zuverlässig sein. Für die erforderliche Zuverlässigkeit 
bietet in der Regel insbesondere derjenige keine Gewähr, wer 

1. vorsätzlich falsche Angaben über die eigene Sachkunde und andere Zulas-
sungsvoraussetzungen einschließlich über die bei Referenzprojekten durchge-
führten Leistungen macht, 

2. wegen Verletzung der Vorschriften 
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a) des Strafrechts über Eigentums- und Vermögensdelikte, Ur-
kundenfälschung, Insolvenzdelikte, gemeingefährliche Delikte 
und Umweltdelikte, 

b) des Bodenschutz- oder Immissionsschutz-, Abfall-, Wasser-, 
Natur- und Landschaftsschutz-, Chemikalien-, Gentechnik-, 
Pflanzenschutz- oder Atom- und Strahlenschutzrechts, 

c) des Gewerbe- oder Arbeitsschutzrechts, 

mit einer Strafe oder in Fällen der Buchstaben b) und c) mit einer Geldbuße in 
Höhe von mehr als zweitausendfünfhundert EURO belegt worden ist, 

3. wiederholt oder grob pflichtwidrig 

a) gegen Vorschriften nach Nummer 2 Buchstabe b) und c) ver-
stoßen hat oder 

b) als Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz, Gewässer-
schutz, Abfall, als Strahlenschutzbeauftragter im Sinne des § 29 
der Strahlenschutzverordnung oder als Störfallbeauftragter im 
Sinne des § 58a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes seine 
Verpflichtungen als Beauftragter verletzt hat. 

(3) Die Nachweisführung richtet sich nach den auf § 36 der Gewerbeordnung basierenden 
Regelungen. 

§ 6 (Fn 7) 
Erforderliche Sachkunde,  

gerätetechnische Ausstattung 

(1) Die Anforderungen an die erforderliche Sachkunde im Sinne dieser Verordnung ergeben 
sich aus der Anlage 1 zu dieser Verordnung. Zum Nachweis der erforderlichen Sachkunde 
müssen Sachverständige den allgemeinen (Nummer 1 der Anlage 1) und den spezifischen An-
forderungen für mindestens ein Sachgebiet nach Nummer 2 der Anlage1 genügen. 

(2) Für das Sachgebiet Nummer 2.1 der Anlage 1 müssen Sachverständige mindestens über 
die gerätetechnische Ausstattung nach Nummer 3 der Anlage 1 verfügen können. 

Dritter Abschnitt 
Pflichten 

§ 7 (Fn 8) 
Allgemeine Pflichten 

(1) Gutachten müssen unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt werden. 
Organisatorische, wirtschaftliche, kapital- oder personalmäßige Verflechtungen mit Dritten, 
die im Einzelfall Zweifel an der Unabhängigkeit wecken können, sind den Auftraggebern vor 
der Auftragsannahme und soweit sich bis zur Gutachtenabgabe Änderungen ergeben anzuzei-
gen. 
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(2) Sachverständige müssen eine Haftpflichtversicherung in angemessener Höhe abschließen 
und aufrechterhalten. 

(3) Sachverständige müssen bei Gutachten, bei denen die Einschaltung von Untersuchungs-
stellen nach dem Dritten Teil dieser Verordnung erforderlich ist, die zur Qualitätssicherung 
erforderliche gegenseitige Information der Beteiligten sicherstellen. 

§ 8 (Fn 7) 
Fortbildung 

Sachverständige haben durch eine geeignete Fortbildung dafür Sorge zu tragen, dass sie stets 
über den erforderlichen aktuellen Wissensstand verfügen. Hierzu haben sie regelmäßig, mi n-
destens alle drei Jahre ab Zulassung an mindestens einer geeigneten Fortbildungsmaßnahme 
teilzunehmen, in der die in Anlage 1 genannten Kenntnisse ihres Sachgebietes oder ihrer 
Sachgebiete vertieft behandelt werden. Die Teilnahme ist der nach § 2 Abs. 3 zuständigen Be-
stellungskörperschaft nachzuweisen. Ein fehlender Nachweis ist geeignet, Zweifel an der er-
forderlichen Sachkunde hervorzurufen. 

§ 9 
Persönliche Aufgabenerfüllung, Hilfskräfte 

(1) Sachverständige haben die von ihnen angeforderten Leistungen unter Anwendung der zu-
erkannten Sachkunde in eigener Person zu erbringen (persönliche Aufgabenerfüllung). 

(2) Sachverständige dürfen Hilfskräfte nur insoweit mit Teilarbeiten beschäftigen, als eine 
persönliche und ordnungsgemäße Überwachung sichergestellt ist. Durch die Einschaltung von 
Hilfskräften darf der Charakter einer persönlichen Leistung der Sachverständigen nicht verlo-
ren gehen. Art und Umfang der Tätigkeit der Hilfskraft ist den Auftraggebern vor der Auf-
tragsannahme anzuzeigen und im Gutachten kenntlich zu machen. Die Hilfskräfte selbst müs-
sen zuverlässig und fachkundig zur Wahrnehmung der ihnen zu überlassenden Aufgaben sein. 

§ 10 
Überwachung 

Die Überwachung der den Sachverständigen obliegenden Pflichten erfolgt durch die Bestel-
lungskörperschaften. 

Dritter Teil (Fn 9) 
Regelungen für Untersuchungsstellen 

Erster Abschnitt (Fn 9) 
Zulassungsverfahren 

§ 11 (Fn 9) 
Zulassung, Anerkennung 

(1) Als Untersuchungsstelle nach § 18 Satz 1 BBodSchG und § 17 Abs. 1 LbodSchG wird 
zugelassen, wer die Anforderungen des Dritten Teils dieser Verordnung erfüllt. Die Zulassung 
erfolgt auf Antrag durch das Landesumweltamt im Umfang der festgestellten Sachkunde (No-
tifizierung). 
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(2) Eine Untersuchungsstelle besitzt die erforderliche Sachkunde und Zuverlässigkeit und ver-
fügt über die erforderliche personelle und gerätetechnische Ausstattung nach § 18 Satz 1 
BBodSchG und § 17 Abs. 1 LbodSchG, wenn sie die in Anlage 2 dieser Verordnung genann-
ten allgemeinen und besonderen Anforderungen an die Kompetenz für mindestens den jewei-
ligen Untersuchungsbereich, für den die Zulassung beantragt wird, erfüllt.  

(3) Untersuchungsstellen, deren Sachkunde, Zuverlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung 
in einem anderen Bundesland festgestellt wurden, werden als Untersuchungsstellen nach § 18 
BBodSchG und § 17 LbodSchG vom Landesumweltamt auf Antrag anerkannt, sofern die im 
jeweiligen Bundesland geltenden materiellen Anforderungen nach Feststellung des Landes-
umweltamtes mit den in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen vergleichbar sind o-
der die Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung mit dem Antrag nachgewiesen wird. 
Die Anerkennung erfolgt durch eine Bekanntgabe nach § 14. § 11 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

§ 12 (Fn 9) 
Antrags- und Überprüfungsverfahren 

(1) In dem Antrag nach § 11 Abs. 1 ist anzugeben, für welche der Untersuchungsbereiche 
nach Anlage 2 dieser Verordnung die Zulassung beantragt wird.  

(2) Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen, insbesondere 

1. die Nachweise und Erklärungen zu den Anforderungen an die Kompetenz und Zu-
verlässigkeit nach dem Zweiten Abschnitt des Dritten Teils und Anlage 2 dieser Ver-
ordnung, 

2. der Nachweis einer Haftpflichtversicherung nach § 15 Abs. 2, 

3. eine Erklärung, dass die im Dritten Abschnitt des Dritten Teils dieser Verordnung 
geregelten Pflichten eingehalten werden und 

4. eine Einverständniserklärung über die Speicherung und Weitergabe von Informatio-
nen zu Zulassungen, Wiederholaudits und Ringversuchen zwischen den Ländern und 
Akkreditierungsstellen. 

(3) Das Landesumweltamt berücksichtigt bei akkreditierten Untersuchungsstellen auf Antrag 
die Kompetenzprüfung durch eine evaluierte Akkreditierungsstelle, soweit die Akkreditierung 
gültig, vollständig und für den jeweils beantragten Untersuchungsbereich anwendbar ist. Die 
Akkreditierungsurkunde einschließlich der dazu gehörigen Anhänge und der Auditbericht 
sind mit dem Antrag vorzulegen, sofern sie dem Landesumweltamt nicht bereits bei Notifizie-
rungsverfahren vorgelegen haben. 

(4) Das Landesumweltamt überprüft das Vorliegen der Voraussetzungen nach dem Dritten 
Teil dieser Verordnung und erteilt für die Untersuchungsbereiche nach Anlage 2 dieser Ver-
ordnung eine Notifizierungsurkunde. Bei Sachverständigen, die die Anforderungen des zwei-
ten Teils dieser Verordnung erfüllen, erfolgt bei einem Antrag nach § 11 Abs. 1 keine erneute 
Überprüfung der Zuverlässigkeit. 

(5) Die Zulassung wird für längstens fünf Jahre erteilt. Sie kann auf Antrag jeweils um fünf 
Jahre verlängert werden, wenn  
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1. die Zulassungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen, 

2. ein Wiederholaudit für den jeweiligen Untersuchungsbereich nach § 16 Abs. 2 die-
ser Verordnung erfolgreich durchgeführt wurde und  

3. keine Widerrufsgründe nach § 13 vorliegen. 

Der Verlängerungsantrag ist sechs Monate vor Ablauf der Zulassung zu stellen. 

§ 13 (Fn 9) 
Erlöschen und Widerruf der Zulassung 

(1) Die Zulassung erlischt,  

a) mit Ablauf der in § 12 Abs. 5 bezeichneten Frist oder 

b) bei schriftlichem Verzicht gegenüber dem Landesumweltamt. 

(2) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die Untersuchungsstelle nicht mehr die erforderli-
che Sachkunde oder Zuverlässigkeit besitzt oder nicht mehr über die erforderliche personelle 
oder gerätetechnische Ausstattung verfügt. Daneben kann unbeschadet von § 49 Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG. NRW.) die Zulassung bei 
Feststellung gravierender Mängel widerrufen werden, insbesondere bei  

1. wiederholtem oder mindestens grob fahrlässigem Verstoß gegen die allgemeinen 
Pflichten nach § 15,  

2. mangelhafter Analytischer Qualitätssicherung nach § 16, insbesondere 

a) fehlende, unvollständige oder fehlerhafte Maßnahmen zur internen Quali-
tätssicherung, 

b) fehlende, unvollständige oder fehlerhafte Dokumentation der internen Quali-
tätssicherung, 

c) nicht erfolgreiche Teilnahme an den beiden letzten für den jeweiligen Unter-
suchungsbereich vom Landesumweltamt vorgeschriebenen Ringversuchen; 
Nichtteilnahme wird grundsätzlich als nicht erfolgreiche Teilnahme am Ring-
versuch gewertet, oder 

d) wiederholt fehlerhafte Analytik desselben Untersuchungsparameters im 
Rahmen von Ringversuchen trotz insgesamt erfolgreicher Ringversuchsteil-
nahme, 

3. nicht ordnungsgemäßer Entsorgung der festen oder flüssigen Abfälle einschließlich 
der Laborabwässer oder bei unzulässigen Emissionen von Gasen und Stäuben, soweit 
eine entsprechende Handlung mit einer Strafe oder mit einer Geldbuße in Höhe von 
mehr als zweitausendfünfhundert Euro belegt worden ist. 
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Der Widerruf kann sich auf einzelne Untersuchungsbereiche der Anlage 2 dieser Verordnung 
beschränken. Für Untersuchungsstellen mit einer Notifizierung nur für Untersuchungsberei-
che aus P1 bis P4 der Anlage 2 finden Nummern 2 c und d keine Anwendung. 

(3) Erfolgt der Widerruf nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe c oder d, ist vor einer erneuten 
Zulassung eine erfolgreiche Teilnahme an einem bezüglich Matrix, Parameter und Konzentra-
tionsbereich vergleichbaren Ringversuch aus dem betroffenen Untersuchungsbereich nachzu-
weisen.  

§ 14 (Fn 9) 
Bekanntgabe von Untersuchungsstellen 

(1) Zugelassene oder anerkannte Untersuchungsstellen (§ 11) oder Untersuchungsstellen, de-
ren Zulassung erloschen ist oder widerrufen wurde, werden vom Landesumweltamt öffentlich 
bekannt gegeben. Die Bekanntgabe wird im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen veröffentlicht. Daneben kann eine Veröffentlichung im Internet erfolgen. 

(2) In der Veröffentlichung nach Absatz 1 sind die Untersuchungsbereiche der Anlage 2 zu 
bezeichnen, für die die Zulassung oder Anerkennung ausgesprochen wurde. Name, Ge-
schäftsadresse, Kommunikationsmittel und Untersuchungsbereiche der Untersuchungsstellen 
können vom Landesumweltamt veröffentlicht und auf Anfrage jedermann zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Zweiter Abschnitt  
Pflichten der Untersuchungsstellen 

§ 15 (Fn 9) 
Allgemeine Pflichten 

(1) Untersuchungsstellen sind verpflichtet,  

1. die beauftragten Untersuchungen ordnungsgemäß, unparteiisch und unabhängig 
durchzuführen,  

2. die entnommenen Proben einschließlich sämtlicher zur Probenahme gehöriger Do-
kumente qualifiziert und gesichert dem Untersuchungslabor zu übergeben,  

3. in dem Untersuchungsbereich, für den sie zugelassen wurden, die beauftragten Un-
tersuchungen mit Personal, das ihrer Verantwortung untersteht, und geeigneten Gerä-
ten selbst durchzuführen,  

4. alle Informationen, die im Zusammenhang mit den Untersuchungsaufträgen stehen, 
vertraulich zu behandeln,  

5. die in Anlage 2 dieser Verordnung vorgeschriebenen Probenahme- und Untersu-
chungsverfahren anzuwenden,  

6. alle wesentlichen Änderungen der Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die 
Änderung der Besitzverhältnisse, die Stilllegung der Untersuchungsstelle und wesent-
liche Veränderungen in der betrieblichen oder personellen Ausstattung unverzüglich 
und unaufgefordert dem Landesumweltamt mitzuteilen und  
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7. eine Begehung aller Räume der Untersuchungsstelle durch Beauftragte des Landes-
umweltamtes jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten nach vorheriger Anmel-
dung zuzulassen und auf Verlangen Einblick in die notwendigen Unterlagen zu ge-
währen. 

(2) Untersuchungsstellen müssen über eine ausreichende Haftpflichtversicherung mit einer 
Mindestdeckungssumme von 1,5 Millionen € pauschal für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden für jeden Einzelfall verfügen und diese aufrecht erhalten. 

§ 16 (Fn 9) 
Analytische Qualitätssicherung 

(1) Untersuchungsstellen haben alle erforderlichen Maßnahmen der internen und externen 
Qualitätssicherung auf eigene Kosten vorzunehmen und auf Anfrage dem Landesumweltamt 
nachzuweisen. Die Analytische Qualitätssicherung erstreckt sich auf das gesamte Untersu-
chungsverfahren.  

(2) Untersuchungsstellen unterliegen der laufenden Kontrolle durch das Landesumweltamt. 
Das Landesumweltamt führt innerhalb des Zulassungszeitraumes einmal ein Wiederholaudit 
für den jeweiligen Untersuchungsbereich durch. In den Fällen des § 12 Abs. 3 kann ein Wie-
derholaudit durch die evaluierte Akkreditierungsstelle vom Landesumweltamt anerkannt wer-
den. Bei Hinweisen auf Verschlechterung der Probenahme- oder Analysenqualität können je-
derzeit außerplanmäßige Audits durchgeführt werden. 

Vierter Teil 
Schlussvorschriften 

§ 17 (Fn 5) 
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ihrer Verkündung in Kraft (Fn 3). 

(2) Das zuständige Ministerium berichtet der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2009 
über die Notwendigkeit des Fortbestehens der Verordnung über Sachverständige und Unter-
suchungsstellen für Bodenschutz und Altlasten (SU-BodAV NRW). 

Die Ministerin  
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein - Westfalen 

Hinweis 

Wiederherstellung des Verordnungsranges 
(Artikel 121 des Fünften Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 351)) 

Die in diesem Gesetz erlassenen oder geänderten Rechtsverordnungen können aufgrund der 
jeweils einschlägigen Verordnungsermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert werden. 

  

Fn 1 
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GV. NRW. S. 361; geändert durch Artikel 44 des Fünften Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 
(GV. NRW. S. 351), in Kraft getreten am 30. April 2005; VO v. 30.3.2005 (GV. NRW. S. 
448), in Kraft getreten am 12. Mai 2005. 

Fn 2 

SGV. NRW. 2129. 

Fn 3 

GV. NRW. ausgegeben am 31. Juli 2002. 

Fn 4 

§§ 1 und 2 zuletzt geändert durch VO v. 30.3.2005 (GV. NRW. S. 448); in Kraft getreten am 
12. Mai 2005. 

Fn 5 

§ 11 (alt) umbenannt in § 17 und neu gefasst durch VO v. 30.3.2005 (GV. NRW. S. 448); in 
Kraft getreten am 12. Mai 2005. 

Fn 6 

Normüberschrift und Inhaltsverzeichnis und Zweiter Teil (Erster Abschnitt) neu gefasst durch 
VO v. 30.3.2005 (GV. NRW. S. 448); in Kraft getreten am 12. Mai 2005. 

Fn 7 

§§ 3, 4, 6 und 8 geändert durch VO v. 30.3.2005 (GV. NRW. S. 448); in Kraft getreten am 12. 
Mai 2005. 

Fn 8 

§ 7 Abs. 3 angefügt durch VO v. 30.3.2005 (GV. NRW. S. 448); in Kraft getreten am 12. Mai 
2005. 

Fn 9 

Dritter Teil (§§ 11-16) neu eingefügt durch VO v. 30.3.2005 (GV. NRW. S. 448); in Kraft ge-
treten am 12. Mai 2005. 
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Anlage 1 
(Stand: VO v. 30.3.2005 (GV. NRW. S. 448); in Kraft getreten am 12. Mai 2005) 

Anlage 1 zur Verordnung  
über Sachverständige und Untersuchungsstellen  

für Bodenschutz und Altlasten 
Anforderungen an die erforderliche Sachkunde für Sachverständige 

(Fachliche Voraussetzungen) 

Die Sachverständigentätigkeit im Bereich Bodenschutz/Altlasten erfordert ein weitgefächertes 
Spektrum natur- und ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse und Erfahrungen. Erforderlich 
ist im besonderen Maße ein fach- und medienübergreifendes Verständnis sowie i.d.R. inter-
disziplinäres Arbeiten.  

Sachverständige haben die Anforderungen nach Nummer 1 und die Anforderungen für mi n-
destens ein Sachgebiet nach den Nummern 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 und 2.6 zu erfüllen. 

Sachverständige für Bodenschutz und für Altlasten müssen im besonderen Maße befähigt 
sein: 

- Sachlagen, bei denen eine Entscheidung der zuständigen Behörde über Sofortmaßnahmen 
herbeizuführen ist, zu erkennen und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, 

- Untersuchungsdefizite und ggf. noch offene Fragen aufzuzeigen, 

- Vorschläge für das weitere Vorgehen zu entwickeln, 

- Untersuchungen zu koordinieren und Hilfsleistungen zu veranlassen, 

- zu erkennen, ob weitere Sachverständige hinzuzuziehen sind und  

- Sachverhalte abschließend zu beurteilen. 

1 Allgemeine Anforderungen 

Im Einzelnen sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

1.1 Vor- und Fortbildung 

1.1.1 abgeschlossenes Studium an einer Universität oder Fachhochschule der bei den einzel-
nen Sachgebieten genannten Fachrichtungen oder eine gleichwertige Qualifikation 

1.1.2 eine mindestens 5jährige praktische Tätigkeit im Bereich Bodenschutz/Altlasten oder 
zumindest in Umweltbereichen mit engem Bezug zum Bereich Bodenschutz/Altlasten (z.B. 
Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft). Davon mindestens 3 Jahre eine Tätig-
keit, bei der eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen waren 

1.1.3 erfolgreiche Teilnahme an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen in den letzten drei Jah-
ren vor der Antragstellung 

1.2 Allgemeine fachliche Kenntnisse 
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1.2.1 Grundkenntnisse in Geologie, Hydrogeologie und Bodenkunde 

1.2.2 Grundkenntnisse in anorganischer, organischer, physikalischer und technischer Chemie  

1.2.3 Kenntnisse geeigneter Methoden der Erfassung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung 
und Überwachung 

1.2.4 Kenntnisse in der Bewertung von Bodenfunktionen in Bezug auf deren Funktionserfül-
lung oder Empfindlichkeit gegenüber Einwirkungen 

1.2.5 Grundkenntnisse in Arbeitsschutz und in Gesundheitsschutz  

1.2.6 Grundkenntnisse in Datenanalyse, Statistik und Informationsverarbeitung 

1.2.7 Kenntnisse der grundlegenden fachlichen Regelwerke 

1.3 Allgemeine rechtliche Kenntnisse 

1.3.1 Grundkenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere 

- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

- Landesbodenschutzgesetze und andere Ausführungsgesetze der Länder und zugehörige 
Rechtsvorschriften 

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) 

- Landesabfallgesetze 

1.3.2 Grundkenntnisse der einschlägigen Bestimmungen 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

- Landeswassergesetze und zugehörige Rechtsvorschriften 

- Baugesetzbuch (BauGB) 

- Bundesberggesetz (BBergG) 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und zugehörige Verordnungen 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Landschaftsgesetz NRW 

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 

- Grundwasserverordnung 

- TA-Abfall und TA-Siedlungsabfall 
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- Umweltstrafrecht 

- Unfallverhütungsvorschriften (insbesondere BGR 128:2000) 

- Vertragsrecht (BGB, VOB, VOL, VOF, HOAI) 

1.3.3 Kenntnisse über Aufbau und Zuständigkeitsregelungen der öffentlichen Verwaltung 

2 Sachgebietsspezifische Anforderungen 

2.1 Sachgebiet Flächenhafte und standortbezogene Erfassung / Historische Erkundung 

2.1.1 Fachrichtung 

a) abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Geologie, Bodenkunde, Physi-
sche Geographie, Geoökologie, Landschaftsökologie oder Geodäsie mit für das 
Sachgebiet geeigneten Studienschwerpunkten 

b) abgeschlossenes Studium anderer Fachrichtungen der Natur-, Ingenieur- o-
der Geschichtswissenschaften, wenn der Nachweis einer für das Sachgebiet 
hinreichenden Ausbildung erbracht wird 

2.1.2 Besondere fachliche Kenntnisse 

Sachverständige müssen in der Lage sein, die für die Erhebungen über altlastverdächtige Flä-
chen und Verdachtsflächen (standortbezogen oder flächenhaft) bedeutsamen Verfahren der 
Archivrecherche und Schriftgutauswertung, der multitemporalen Karten- und Luftbildauswer-
tung, der Zeitzeugenbefragung sowie Geländebegehungen sachgerecht auszuwählen und 
durchzuführen. Sie müssen weiterhin die gewonnenen Tatsachen und Erkenntnisse auswerten 
und so darstellen können, dass eine tragfähige Grundlage für die Entscheidung über weitere 
Schritte und für deren Planung vorliegt. Hierzu gehören insbesondere Kenntnisse über: 

a) Recherche und Auswertung von Schriftgut in öffentlichen, privaten (betrieb-
lichen) oder behördlichen Archiven, einschließlich vorhandener Gutachten 

- Änderungen in der öffentlichen Verwaltung im Zuge von 
Verwaltungs- und Territorialreformen 

- Gliederung des Archivwesens und Erschließung der Bestände; 
rechtliche Beschränkungen der Einsichtnahme; Vorschriften zur 
Aufbewahrung, Aussonderung und Weitergabe 

b) Recherche und Auswertung von Karten und Luftbildern 

- Fundstellen für historisches wie aktuelles Luftbild- und Kar-
tenmaterial 

- Techniken der multitemporalen Auswertung von Karten und 
Luftbildern 

- spezifische Merkmale historischer Luftbilder 
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- Inhalte und Gestaltungsregeln amtlicher Kartenwerke sowie 
deren Veränderungen 

- Auswertung thematischer Karten, auch unter Einsatz geografi-
scher Informationssysteme, zur Abgrenzung von Verdachtsflä-
chen, altlastverdächtigen Flächen und Bewertung von Boden-
funktionen 

c) Befragung von Zeitzeugen; Entwicklung einzelfallbezogener Befragungs-
konzepte 

d) altlast- und bodenrelevante Herstellungsverfahren, Betriebs- und Arbeitsab-
läufe  

e) Ortsbegehungen und Geländeaufnahmen unter Berücksichtigung altlastrele-
vanter Aspekte 

f) fachliche Beurteilung der Ergebnisse von Erhebungen / Historischen Erkun-
dungen bezüglich 

- Art, Lage und Umfang möglicher Kontaminationen 

- Lage und Veränderungen altlastrelevanter Anlagenteile, Pro-
duktionsprozesse und Betriebsabläufe  

- Ablagerungsorten und -zeiträumen, Art, Menge und Herkunft 
der abgelagerten Stoffe  

- Kriegseinwirkungen, Havarien, Betriebsstörungen usw. 

g) fachliche Beurteilung von Anhaltspunkten für das Vorliegen einer schädli-
chen Bodenveränderung oder Altlast 

h) spezielle fachliche Regelwerke und Arbeitshilfen 

2.2 Sachgebiet Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad Boden-Gewässer 

2.2.1 Fachrichtung 

a) abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Geologie, Geoökologie, Chemie 
oder Bauingenieurwesen mit für das Sachgebiet geeigneten Studienschwer-
punkten 

b) abgeschlossenes Studium anderer Fachrichtungen der Naturwissenschaften 
oder Ingenieurwissenschaften, wenn der Nachweis einer für das Sachgebiet 
hinreichenden Ausbildung erbracht wird 

2.2.2 Besondere fachliche Kenntnisse 

Sachverständige müssen in der Lage sein, alle Untersuchungen von Gewässergefährdungen 
und -schäden im Zusammenhang mit Altlasten und flächenhaften Bodenbelastungen zu pla-
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nen, die Ergebnisse zu beurteilen und die Vergabe und Ausführung der gewerblichen Leistun-
gen fachlich zu begleiten. Hierzu gehören insbesondere folgende Kenntnisse: 

a) Boden- und Gesteinsarten, Stratigraphie und Tektonik, regionale Geologie, 
hydraulische Leitfähigkeit von Gesteinen und Gesteinsverbänden 

b) hydrologische und hydrogeologische Zusammenhänge 

c) gewässerrelevante Stoffe, einschließlich deren Herkunft und Eintragspfaden 
in den Boden 

d) physikalische und chemische Stoffeigenschaften und Stoffwirkungen 

e) hydrogeochemische und mikrobiologische Vorgänge im Boden und im Ge-
wässer, Schadstoffmobiltät 

f) stoffliche Ausbreitungsvorgänge und Rückhaltevermögen in der gesättigten 
und ungesättigten Zone 

g) Sanierungsverfahren für Boden und Grundwasser, einschließlich Mobili-
tätsverminderung 

h) Ortsbegehungen und Geländeaufnahmen 

i) bodenkundliche Ansprache von Böden, insbesondere anthropogen veränder-
ter Böden 

j) Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Erfassung und Erkundung 
der geologischen und hydrogeologischen Randbedingungen; Hintergrundge-
halte und -konzentrationen 

k) Probenentnahme, -behandlung und -analytik von Böden, Bodenmaterialien 
und sonstigen Materialien, Oberflächen-, Sicker- und Grundwasser, Bodenluft 
und Deponiegas einschließlich analytischer Schnellverfahren und Vor-Ort-
Bestimmungen  

l) Ausarbeitung von Untersuchungsprogrammen, Kostenschätzung, Qualitäts-
sicherung 

m) Ausschreibung und Begleitung von Untersuchungen, z.B. Sondier- und 
Bohrarbeiten, Bau von Grundwassermessstellen, Pumpversuche, Probenahme 
und Probenbehandlung, Analytikleistungen 

n) Einsatz von Modellen zur Simulation der Freisetzung und Ausbreitung von 
Schadstoffen und deren Einwirkung auf Gewässer 

o) spezielle fachliche Regelwerke und Arbeitshilfen 

p) fachliche Beurteilung der Ergebnisse, insbesondere 
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- Aussagefähigkeit von Untersuchungsergebnissen, Übertrag-
barkeit von Laboruntersuchungen 

- Feststellung altlastbedingter Verunreinigungen und aktueller 
Schadensfälle 

- Verfahren und Methoden zur weiteren Sachverhaltsermittlung 
und -beurteilung bei Prüfwertüberschreitung 

- Prognose der Schadstoffausbreitung im Boden, in das Grund-
wasser und in oberirdische Gewässer 

- Art, Umfang und Prognose der Ausbreitung von Grundwas-
serverunreinigungen 

- abschließende Darstellung des Sachverhalts und Empfehlung 
weiterer Maßnahmen unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften 

2.3. Sachgebiet Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad Boden-Pflanze / Vorsorge zur 
Begrenzung von Stoffeinträgen in den Boden und beim Auf- und Einbringen von Materialien 

2.3.1 Fachrichtung 

a) abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen Bodenwissenschaften, Agrar-
wissenschaften, Gartenbauwissenschaften, Landespflege, Geographie, Ökolo-
gie, Geoökologie oder Biologie mit für das Sachgebiet geeigneten Studien-
schwerpunkten 

b) abgeschlossenes Studium anderer Fachrichtungen der Naturwissenschaften 
oder Ingenieurwissenschaften, wenn der Nachweis einer für das Sachgebiet 
hinreichenden Ausbildung erbracht wird 

2.3.2 Besondere fachliche Kenntnisse 

Sachverständige müssen in der Lage sein, alle Untersuchungen und Beurteilungen von Kul-
turböden und Pflanzen im Zusammenhang mit der Gefährdungsabschätzung von schädlichen 
Bodenveränderungen und Altlasten sowie der Begrenzung von Stoffeinträgen, insbesondere 
beim Auf- und Einbringen von Materialien auf und in Böden durchzuführen und die Vergabe 
und Ausführung der gewerblichen Leistungen fachlich zu begleiten. Hierzu gehören insbe-
sondere folgende Kenntnisse: 

a) Vorkommen, stoff- und bodenspezifisches Verhalten von Schadstoffen in 
(Kultur-) Böden 

- Hintergrundgehalte von Schadstoffen in Abhängigkeit von 
Nutzung und Siedlungsstruktur, bei anorganischen Stoffen zu-
sätzlich differenziert nach Substrat und Ausgangsgestein 

- Puffer, Rückhalte- und Freisetzungspotential von Böden bzgl. 
Schadstoffe 



 Seite 7 von 12 

- Sorption/Desorption/Mobilität von Schadstoffen in Böden und 
Einflussfaktoren 

- Zusammenhänge zwischen Gesamtgehalten / mobilisierbaren / 
mobilen Schadstofffraktionen in Abhängigkeit von Stoffbestand 
und Eigenschaften der Böden 

- Bioverfügbarkeit von Schadstoffen in Böden und Einflussfak-
toren (u.a. "räumliche Verfügbarkeit", biochemische und mi k-
robiologische Besonderheiten in der Rhizosphäre) 

- Abbau / Metabolisierung organischer Schadstoffe in Böden 

b) Schadstoffübergang Boden - Pflanze 

- Bedeutung verschiedener Kontaminationspfade (Schadstoff-, 
Pflanzenart-, Pflanzenorgan-, Standort- und Bewirtschaftungs-
Einfluss) 

- Art-, Sorten- und Organspezifität der Schadstoffakkumulation 
in Pflanzen ("Transferfaktoren") 

- phytotoxische Wirkungen (Schadsymptome) 

- Überlagerung durch den Kontaminationspfad Atmosphäre - 
Pflanze 

c) Durchführung von Geländebegehungen und -aufnahme unter schadstoffspe-
zifischen Fragestellungen, insbesondere auch 

- erkennen von signifikanten biologischen Auffälligkeiten 
(pflanzensoziologische Besonderheiten/Veränderungen, Sym-
ptome toxischer Schadstoffkonzentrationen bei Pflanzen etc.) 

- Deutung der Geländemorphologie und -befunde im Hinblick 
auf anthropogene Einflüsse (Stoffeinträge, Ablagerungen, Auf-
füllungen, Bodenumlagerungen etc.) 

d) Technik der Bodenkartierung auf anthropogen überprägten Flächen (z.B. 
Kartierhilfsmittel, Leitprofile, Kartierschlüssel) in Anlehnung an die Methoden 
der Stadtbodenkartierung 

e) Planung, Ausschreibung, Vergabe und Begleitung von gewerblichen Arbei-
ten, z.B. Sondier- und Bohrarbeiten, geophysikalische Untersuchungsverfah-
ren, Probenahme und Probenbehandlung, Analytikleistungen, Arbeitssicherheit 

f) bodenkundliche Ansprache im Gelände, insbesondere anthropogen veränder-
ter Böden (Horizontierung, Bodenart, Gefügeform-/ besonderheiten, Lage-
rungsdichte, Humusgehalt, Fremdmaterial etc.) 
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g) Gewinnung repräsentativer Boden- und Pflanzenproben unter Berücksichti-
gung statistischer Erfordernisse (Probenahmestrategie, Messnetzaufbau, Pro-
benahmeverfahren, Probenahmegeräte etc.) 

h) fachliche Beurteilung erzielter Ergebnisse im Hinblick auf den Pfad Boden - 
Pflanze (-Tier) unter Berücksichtigung lebensmittel-/futtermittelrechtlicher 
Vorgaben bzw. toxikologischer Aspekte 

i) Maßnahmen zur Reduzierung bzw. Unterbindung des Schadstofftransfers 
Boden/Pflanze und deren Effizienz 

- Schutz und Beschränkungsmaßnahmen (pH-Regulierung, 
Pflanzenauswahl, Bewirtschaftungsverfahren, Nutzungsände-
rung/-beschränkung) 

- Sicherungsmaßnahmen (Immobilisierungsverfahren, Überde-
ckung) 

- Maßnahmen zur Dekontamination 

j) spezielle fachliche Regelwerke und Arbeitshilfen 

2.4. Sachgebiet Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad Boden-Mensch 

Sachverständige für die Sachgebiete 2.2 oder 2.3, die neben Fragen ihres Sachgebietes in da-
für geeigneten Fällen auch den Wirkungspfad Boden-Mensch anhand verbindlicher oder amt-
lich empfohlener Prüf- oder Maßnahmenwerte beurteilen wollen, müssen erkennen und be-
gründet darlegen können, welche Fragestellungen der Beurteilung durch einen auf dem Gebiet 
Altlasten erfahrenen Fachmann mit abgeschlossenem Studium geeigneter Fachrichtung und 
abgeschlossener Weiterbildung in Hygiene und Umweltmedizin oder Pharmakologie und To-
xikologie oder dem öffentlichen Gesundheitswesen bedürfen. Sachverständige nach Satz 1 
müssen zusätzlich auf Grund ihrer Aus- und Weiterbildung sowie praktischen Erfahrung über 
folgende Kenntnisse verfügen: 

a) Eigenschaften boden- und altlastrelevanter Schadstoffe  

b) Grundkenntnisse über die Toxikologie boden- und altlastrelevanter Schad-
stoffe (Aufnahme, Wirkungen, Kombinationswirkungen, toxikologische End-
punkte) 

c) Kenntnisse über Bioverfügbarkeit, Resorption und Hintergrundbelastung 

d) Vergleichbarkeit von Natur- und Laborbedingungen 

e) spezifische Vorgehensweise bei der Ableitung von Prüf- und Maßnahme n-
werten (Methoden, Grundlagen) unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen 
Vorgaben 

f) Einzelfallbeurteilung in Bezug zu den Ableitungsmodalitäten von Prüf- und 
Maßnahmenwerten 
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g) Verfahren und Methoden zur weiteren Sachverhaltsermittlung und -
beurteilung bei Prüfwertüberschreitung 

h) Erstellung begründeter Programme zur Probenahme und Probenbehandlung 
sowie Analytik von Böden, Bodenmaterialien und sonstigen Materialien, Bo-
denluft, Raumluft und Deponiegas einschließlich analytischer Schnellverfahren 
und Vor-Ort-Bestimmung 

i) Planung, Ausschreibung, Vergabe und Begleitung von gewerblichen Arbei-
ten, z.B. Sondier- und Bohrarbeiten, geophysikalische Untersuchungsverfah-
ren, Probenahme und Probenbehandlung, Analytikleistungen, Arbeitssicherheit 

j) bodenkundliche Ansprache von Böden, insbesondere anthropogen veränder-
ter Böden 

- Probenansprache zur Beschreibung der Beschaffenheit von 
Böden, Bodenmaterialien und sonstigen Materialien 

- Expositionsabschätzung (quantitative Bedeutung der Wir-
kungspfade, Verhalten boden- und altlasttypischer Stoffe, ein-
zelfallbezogene Expositionsunterschiede) 

- Modelle zur Gefährdungsabschätzung (z.B. Expositionsmodel-
le) unter Berücksichtigung ihrer Anwendbarkeit und Grenzen 

- nutzungsbezogene Beurteilung von Untersuchungsergebnissen 
sowie der gegebenen Gefahrenlage und Ableitung von Maß-
nahmenvorschlägen 

2.5 Sachgebiet Sanierung 

2.5.1 Fachrichtung 

a) abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Geologie 
oder Verfahrenstechnik mit für das Sachgebiet geeigneten Studienschwerpunk-
ten 

b) abgeschlossenes Studium anderer Fachrichtungen der Naturwissenschaften 
oder Ingenieurwissenschaften, wenn der Nachweis einer für das Sachgebiet 
hinreichender Ausbildung erbracht wird 

2.5.2 Besondere fachliche Kenntnisse 

Sachverständige müssen in der Lage sein, alle Untersuchungen und Beurteilungen zur Aus-
wahl von Sanierungsmaßnahmen durchzuführen (Sanierungsuntersuchungen), ein Sanie-
rungskonzept und einen Sanierungsplan zu erarbeiten, die Planung und Vergabe von Sanie-
rungsmaßnahmen durchzuführen und die Ausführung fachlich zu begleiten sowie deren Wirk-
samkeit zu überwachen. Hierzu gehören insbesondere folgende Kenntnisse: 

a) Probenahme, Probenbehandlung und -analytik von Böden, Bodenmateria-
lien, Oberflächen-, Sicker- und Grundwasser, Bodenluft und Deponiegas  
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b) Grundlagen und Verfahren des Erd- und Grundbaus, Verfahren zum Boden-
aushub und zur Baugrubensicherung 

c) Eignung, Einsatzgrenzen, Umweltauswirkungen, Art und Menge anfallender 
Abfälle und Überwachung von Sicherungs- und Dekontaminationsverfahren 
sowie Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen 

d) Struktur und Inhalt einer Sanierungsuntersuchung 

e) Bestandsaufnahme und Beurteilung vorliegender Untersuchungsergebnisse 
und Gutachten im Hinblick auf Sanierungsmaßnahmen und die Notwendigkeit 
von Vor- oder Eignungsversuchen 

f) Ausarbeitung erforderlicher Untersuchungsprogramme zur Ermittlung ge-
eigneter und verhältnismäßiger Sanierungs- oder sonstiger Maßnahmen  

g) Erarbeitung von Vorschlägen zur Konkretisierung von Sanierungsstrategien 
sowie nutzungs- und schutzgutbezogenen Sanierungszielen 

h) Einfluss von Schadstoff-, Matrix- und Untergrundeigenschaften auf die Eig-
nung von Sanierungsverfahren 

i) Notwendigkeit begleitender Immissions- und Arbeitsschutzmaßnahmen 

j) Organisation von Arbeitsabläufen 

k) Anforderungen an Zwischenlager für kontaminiertes Material 

l) Möglichkeiten der Verwertung und Beseitigung von Bodenmaterialien und 
Abfällen 

m) Durchführung von Kostenschätzungen, Kostenvergleichsrechnungen und 
Nutzen-Kosten-Untersuchungen/Kostenwirksamkeitsbetrachtungen zur Aus-
wahl von Sanierungsmaßnahmen 

n) genehmigungsrechtliche Erfordernisse der Sanierungsverfahren 

o) Planung, Ausschreibung, Begleitung und Überwachung von gewerblichen 
Arbeiten einschließlich Abbruch- und Rückbaumaßnahmen mit kontaminierter 
Bausubstanz 

p) Untersuchung und Beurteilung von Baumaterialien und Bauteilen im Hin-
blick auf die Qualitätssicherung bei baulichen Maßnahmen (z.B. Sicherungs-
maßnahmen) 

q) Maßnahmen zur Überwachung der Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen 
(Planung, Durchführung und Beurteilung) 

r) spezielle fachliche Regelwerke und Arbeitshilfen 
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2.6 Sachgebiet Gefahrenermittlung, -beurteilung und -abwehr von schädlichen Bodenverände-
rungen auf Grund von Bodenerosion durch Wasser 

2.6.1 Fachrichtung 

a) abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bodenwissenschaften, Agrarwis-
senschaften, Geologie, Geoökologie, Geographie mit für das Sachgebiet geeig-
neten Studienschwerpunkten 

b) abgeschlossenes Studium anderer Fachrichtungen der Naturwissenschaften 
oder Ingenieurwissenschaften, wenn der Nachweis einer für das Sachgebiet 
hinreichenden Ausbildung erbracht wird 

2.6.2 Besondere fachliche Kenntnisse 

Sachverständige müssen in der Lage sein, alle Untersuchungen von Böden im Zusammenhang 
mit der Gefährdungsabschätzung von schädlichen Bodenveränderungen auf Grund von Bo-
denerosion durch Wasser durchzuführen, Maßnahmen zur Begrenzung der Bodenerosion 
durch Wasser zu planen und die Ergebnisse solcher Untersuchungen und Planungen zu beur-
teilen sowie die Vergabe von gewerblichen Leistungen fachlich zu begleiten. Hierzu gehören 
insbesondere folgende Kenntnisse: 

a) erkennen, erfassen und beurteilen aktueller Erosionsformen im Gelände 

b) Ermittlung und Abgrenzung von Erosionsflächen 

c) Bodenansprache im Gelände (insbesondere Horizontierung, Bodenart, Bo-
dengefüge, Humusgehalt) 

d) Gewinnung repräsentativer Bodenproben 

e) bodenphysikalische Untersuchungsmethoden 

f) erosionsbestimmende Faktoren (Bodeneigenschaften, Niederschlag, Relief, 
Bodenbedeckung) 

g) nutzungs- und bewirtschaftungsbedingte Einflüsse auf die Erosion 

h) Simulations- und Prognosemodelle zur Beschreibung der Erosion 

i) Beurteilung von offsite-Schäden 

j) Maßnahmen zur Erosionsminderung 

k) Schutz und Beschränkungsmaßnahmen (Bewirtschaftungsmaßnahmen, Nut-
zungsänderung / -beschränkung etc.) 

l) Maßnahmen zur Beseitigung von Erosionsschäden 

m) Sicherungsmaßnahmen 
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n) spezielle fachliche Regelwerke und Arbeitshilfen 

3 Gerätetechnische Ausstattung für das Sachgebiet Nummer 2.1 

Sachverständige für das Sachgebiet Nummer 2.1 müssen mindestens über folgende geräte-
technische Ausstattung verfügen können: 

- Spiegelstereoskop mit Vergrößerungsaufsatz (Fernrohrlupe mit dreifacher oder stärkerer 
Vergrößerung) zur Betrachtung der Luftbilder als dreidimensionales Geländemodell und zur 
aufgabenbezogenen Objektidentifikation 

- Bildumzeichengerät zur Übertragung der zuvor identifizierten und im Bild markierten alt-
lastverdächtigen Areale in die Basiskarte; das Gerät muss neben dem Ausgleich der Maß-
stabsunterschiede zwischen Karte und Luftbild eine dem maßstabsgerechten Genauigkeits-
grad der Kartierung adäquate Korrektur der Abbildungsfehler des Luftbildes gewährleisten 
und 

- Stereometer (Stereomikrometer) zur Parallaxenmessung und zur Berechnung von Höhendif-
ferenzen und damit z.B. von Ablagerungsmächtigkeiten 

- DV-Ausstattung mit Eignung zum Einsatz geografischer Informationssysteme 
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Anlage 2 zur Verordnung 

über Sachverständige und Untersuchungsstellen für Bodenschutz und Altlasten 

Anforderungen an die Kompetenz von Untersuchungsstellen 

 

Ausgehend von der Vielzahl der Untersuchungsverfahren von Boden, Bodenmaterialien und 

sonstigen Materialien und betroffenen Matrizes bei der Untersuchung auf schädliche 

Bodenveränderungen oder Altlasten sowie der damit verbundenen unterschiedlichen 

Geräteausstattung werden die folgenden Untersuchungsbereiche unterschieden: 

Feststoffprobenahme 

Untersuchungsbereich P2: Bodenkundlich geprägte Probenahme 

Untersuchungsbereich P3: Probenahme von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser 

Untersuchungsbereich P4: Probenahme von Bodenluft und Deponiegas 

Untersuchungsbereich 1: Feststoffe: anorganische Parameter 

Untersuchungsbereich 2:  Feststoffe: organische Parameter 

Untersuchungsbereich 3:  Feststoffe: Dioxine und Furane 

Untersuchungsbereich 4:  Grund-, Sicker-, Oberflächenwasser 

Untersuchungsbereich 5:  Bodenluft, Deponiegas 

 

 

1. Allgemeine Anforderungen 

 

Im einzelnen sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

 

1.1. Kompetenzfeststellung und -nachweis 

 

Untersuchungsstellen müssen bei der Durchführung der Untersuchung die personellen und materiellen 

Anforderungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 und zusätzlich die im weiteren aufgeführten 

Spezifikationen (Nr. 1.2 bis Nr. 1.9) zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS) erfüllen. 

 

1.2 Anforderungen an das Personal 

 

Die Untersuchungsstelle muss von einer Person verantwortlich geleitet werden. 

Der Leiter / die Leiterin einer Untersuchungsstelle muss 

a) für die beantragten Untersuchungsbereiche ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

(Universität, Gesamthochschule, Fachhochschule) der Naturwissenschaften oder 

Ingenieurwissenschaften mit geeigneten Studienschwerpunkten oder gleichwertige 

Qualifikation, 

b) eine mindestens dreijährige hauptberufliche Praxis für den beantragten 

Untersuchungsumfang,  

c) Kenntnisse der einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie Normen und 

d) besondere Kenntnisse über Umstände der Probenahme und Analytik der beantragten 

Untersuchungsbereiche, die bei der Beurteilung von Untersuchungsergebnissen zu 

berücksichtigen und zusammen mit den Messergebnissen anzugeben sind,  

nachweisen.  

Zur Durchführung der Laboranalysen ist den Aufgaben entsprechend ausgebildetes Personal in 

ausreichender Zahl einzusetzen. Für die Probenahme vor Ort sind Personen zu beschäftigen, für 

die auf Grund entsprechender Aus- bzw. Fortbildung und ausreichender Berufserfahrung 

Kompetenz bei der Probenahme dokumentiert werden kann. 

Es muss sichergestellt sein, dass Schulungen für das gesamte Personal regelmäßig und aktuell 

durchgeführt werden. Hierüber sind entsprechende Aufzeichnungen zu führen. 

 

 

Untersuchungsbereich P1: –
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Anlage 2
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1.3 Anforderungen an die Präsenz 

 

Für die Leitung einer Untersuchungsstelle muss eine ständige personell verantwortliche Präsenz 

gewährleistet sein. Dies gilt auch für jeden Standort von Untersuchungsstellen, die eine 

rechtliche Unternehmenseinheit darstellen. Dies gilt nicht für Untersuchungsstellen mit einer 

Notifizierung nur für Untersuchungsbereiche aus P1 bis P4. 

 

1.4 Probenahme 

 

Teil 2 dieser Anlage enthält den Mindestumfang an Probenahmeverfahren und die zu 

beachtenden Probenahmevorschriften. Dabei sind Probenahme, Probenaufbereitung und 

Analysen sowie Plausibilitätskontrolle und Dokumentation auf die Anforderungen im Einzelfall 

abzustimmen. § 7 Abs. 3 und § 15 Abs. 1 Nr. 2 dieser Verordnung sind besonders zu beachten. 

 

1.5 Nachweis von Kenntnissen für die Untersuchungsbereiche 

 

Je nach beantragtem Untersuchungsbereich sind alle im jeweiligen Teil der Anlage 2 

aufgeführten Untersuchungsparameter und Teilbereiche nach den angegebenen 

Untersuchungsverfahren von der Untersuchungsstelle nachweislich zu beherrschen und 

routinemäßig anzuwenden. Ausnahmen von dieser Regelung können im Einzelfall vom 

Landesumweltamt erteilt werden. Bei der Angabe von mehreren Untersuchungsverfahren ist das 

Vorhalten mindestens einer Methode nachzuweisen; dies gilt nicht für die 

Untersuchungsbereiche P1 bis P4.  

Das Landesumweltamt kann andere oder fortentwickelte Untersuchungsverfahren akzeptieren, 

wenn deren Gleichwertigkeit nachgewiesen wurde. 

Die Untersuchungsstelle mit mehreren Standorten hat zu dokumentieren, an welchem Standort 

welches Untersuchungsverfahren durchgeführt wird. Dieses muss in der Notifizierungsurkunde 

festgehalten werden. 

 

1.6 Anforderungen an die gerätetechnische Ausstattung und die Infrastruktur 

 

Die gerätetechnische Ausstattung muss den Erfordernissen des einzelnen Untersuchungsbereichs 

entsprechen. Die Mindestausstattung ergibt sich aus Teil 2.2 dieser Anlage und aus den 

Zusammenstellungen der Untersuchungsverfahren. Alle Einrichtungen sind ordnungsgemäß zu 

warten, hierüber sind entsprechende Aufzeichnungen zu führen. 

Die örtliche Lage, die baulichen, räumlichen Voraussetzungen sowie die haustechnische und 

labormäßige Ausstattung der Untersuchungsstelle müssen eine gesicherte und störungsfreie 

Untersuchung gewährleisten. 

 

1.7 Interne Qualitätssicherung 

 

Die interne Qualitätssicherung in der Untersuchungsstelle ist integraler Bestandteil der gesamten 

Untersuchungsverfahren und soll regelmäßig durchgeführt werden.  

Alle Qualitätssicherungsschritte sind in einem Qualitätssicherungsprogramm festzulegen, das die 

gesamte Untersuchung umfassen muss. Je nach Art der Matrixzusammensetzung müssen dabei 

spezifische Qualitätssicherungsmaßnahmen entwickelt werden. Die Untersuchungsergebnisse 

(einschließlich Rohdaten) sind zu dokumentieren und wie die Aufzeichnungen der AQS-

Maßnahmen mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

Die Leitung der Untersuchungsstelle benennt einen oder mehrere Mitarbeiter, die für die 

Qualitätssicherung verantwortlich sind. 
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Bei Wasseruntersuchungen sind die AQS-Merkblätter der LAWA
1
  zur Qualitätssicherung zu 

beachten. Bei anderen Untersuchungen sind die inhaltlichen Anforderungen entsprechend 

anzuwenden. 

 

1.8 Externe Qualitätssicherung 

 

Der externen Qualitätssicherung dienen vor allem Ringversuche und die Laborüberprüfung 

sowie die Überprüfung der Probenahme und der Vor-Ort-Untersuchung. 

Die notifizierten Untersuchungsstellen für die Untersuchungsbereiche 1 bis 5 sind verpflichtet, 

an den vom Landesumweltamt festgesetzten Ringversuchen teilzunehmen. Die Verpflichtung 

besteht nur für die Parameter, für die eine Notifizierung ausgesprochen wurde. 

Laborüberprüfung sowie die Überprüfung der Probenahme werden nach Maßgabe dieser 

Verordnung durchgeführt. 

 

1.9 Durchführung des Untersuchungsauftrags 

 

Die Untersuchungsstelle hat die Untersuchung nach den beauftragten Verfahren selbst 

durchzuführen. Untervergabe kann nur an eine ebenfalls für diese Aufgaben notifizierte Stelle 

erfolgen, die im jeweiligen Untersuchungsbericht genannt sein muss. Untersuchungsergebnisse 

aus Unterauftragsvergaben sind kenntlich zu machen. 

 

 

2. Untersuchungsbereichsspezifische Anforderungen 

 

2.1 Mindestumfang Probenahme, Untersuchungsparameter und Methoden für die 

Zulassung von Untersuchungsstellen 

2.1.1 Untersuchungsbereich P1: Feststoffprobenahme 

 

Teilbereich  Methode 

Handbohrungen DIN 19671 Blatt 1; 1964 

Rammkernsondierung  

(Kleinbohrungen) 

EDIN ISO 10381-2 Abschn. 8.5.6; 02.96 

DIN 4021, 10.90 

Probenahme in ungestörter Lagerung EDIN ISO 10381-2 Abschn.8.3; 02.96 

DIN 19672, Teil 1; 1968 

Probengewinnung und -beschreibung EDIN ISO 10381-1; 02.96 

EDIN ISO 10381-2; 02.96 

Bodenkundliche Kartieranleitung  

4. Auflage, 1994, Nachdruck 1996 

Arbeitssicherheit bei der Probenahme EDIN ISO 10381-3; 02.96 

ZH 1/183, jetzt: BGR 128 

 

2.1.2 Untersuchungsbereich P2: Bodenkundlich geprägte Probenahme 

 

Teilbereich  Methode 

Probenahme und Bodenansprache EDIN ISO 10381-1; 02.96 

EDIN ISO 10381-2; 02.96 

EDIN ISO 10381-4; 02.96 

                                                 
1
 AQS-Merkblätter für die Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung herausgegeben von der  

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 1991 
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Teilbereich  Methode 

Bodenkundliche Kartieranleitung  

4. Auflage, 1994, Nachdruck 1996, 

VDLUFA-Methodenhandbuch Band1 

Arbeitssicherheit bei der Probenahme EDIN ISO 10381-3; 02.96 

ZH 1/183, jetzt: BGR 128 

 

2.1.3 Untersuchungsbereich P3: Probenahme von Grund-, Sicker- und Oberflächenwasser 

 

Teilbereich / 

Untersuchungsparameter  

Methode 

Probennahme 

Probennahme von Grundwasser DIN EN ISO 25667, Teil 2 und 

DIN 38402-13: 12.1985 

unter Beachtung: 

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): 

Grundwasserrichtlinie, Teil 3: 03.93 

AQS-Merkblatt P 8/2: 01.96 

Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau 

(DVWK): DVWK-Regeln 128/92 

DVWK-Merkblatt 245/1997 

Probennahme von Sickerwasser z. Z. kein genormtes Verfahren verfügbar;  

wird erst Teil des Mindestumfanges, wenn ein validiertes 

Verfahren verfügbar ist. 

Probennahme von 

Oberflächengewässer 

(Fließgewässer) 

DIN 38402-15: 07.86 

unter Beachtung: 

AQS-Merkblatt P 8/3: 05.98 

Probennahme von 

Oberflächenwasser (stehende 

Gewässer) 

DIN 38402-12: 06.85 

Vor-Ort 

Temperatur DIN 38404-4: 12.76 

pH-Wert DIN 38404-5: 01.84 

Sauerstoffgehalt DIN EN 25814: 11.92 

elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888: 11.93 

 

2.1.4 Untersuchungsbereich P4: Probenahme von Bodenluft und Deponiegas 

 

Teilbereich / 

Untersuchungsparameter 

Methode 

Probennahme 

Probennahme von Bodenluft Verein deutscher Ingenieure (VDI) 

VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.3 

VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.4 

VDI-Richtlinie 3865 Blatt 2, Abschn. 4.4.5 

Vor - Ort 

Kohlendioxid (CO2) direktanzeigendes Messgerät 

Methan (CH4) direktanzeigendes Messgerät 

Schwefelwasserstoff (H2S) direktanzeigendes Messgerät 
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Teilbereich / 

Untersuchungsparameter 

Methode 

Sauerstoff (O2) direktanzeigendes Messgerät 

Summenparameter Spurengase direktanzeigendes Messgerät 

 

2.1.5 Untersuchungsbereich 1: Feststoffe: anorganische Parameter 

 

Teilbereich / 

Untersuchungsparameter  

Verfahrensweise Methode 

Labor 

Probenvorbehandlung, 

Probenvorbereitung 

 DIN ISO 11464: 12.96 

Trockenmasse feldfrische oder luftgetrocknete 

Bodenproben 

DIN ISO 11465: 12.96 

Organischer Kohlenstoff und 

Gesamtkohlenstoff nach 

trockener Verbrennung 

luftgetrocknete Bodenproben DIN ISO 10694: 08.96 

pH-Wert (CaCl2) feldfrische oder luftgetrocknete 

Bodenproben,  

c(CaCl2): 0,01 mol/l 

DIN ISO 10390: 05.97 

Korngrößenverteilung Siebung, Dispergierung, Pipett-

Analyse 

 

Siebung, Dispergierung, 

Aräometermethode 

EDIN ISO 11277: 06.94 

DIN 19683-2: 04.97 

 

DIN 18123: 11.96 

EDIN ISO 11277: 06.94 

Rohdichte Trocknung einer volumengerecht 

entnommenen Bodenprobe bei 

105 
0
C, rückwiegen 

EDIN ISO 11272: 01.94 

DIN 19683-12: 04.73 

Königswasserextrakt aus aufgemahlenen Proben 

(Korngröße < 150 µm) 

DIN ISO 11466: 06.97 

Ammoniumnitratextrakt  DIN 19730: 06.97 

Arsen (As) Extraktion mit Königswasser ICP – AES: 

DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29:  05.99 

ET – AAS: 

in Analogie zu 

EDIN ISO 11047: 06.95 

Hydrid AAS: 

DIN EN ISO 11969: 11.96 

Cadmium (Cd) Extraktion mit Königswasser AAS: 

EDIN ISO 11047: 06.95 

ICP – AES: 

DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Chrom (gesamt) Extraktion mit Königswasser AAS: 

EDIN ISO 11047: 06.95 

ICP – AES: 

DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 
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Teilbereich / 

Untersuchungsparameter  

Verfahrensweise Methode 

DIN 38406-29: 05.99 

Chrom (VI) Extraktion mit 

phosphatgepufferter 

Aluminiumsulfatlösung 

Spektralfotometrie: 

DIN 19734: 01.99 

 

Kupfer (Cu) Extraktion mit Königswasser AAS: 

EDIN ISO 11047: 06.95 

ICP – AES: 

DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Nickel (Ni) Extraktion mit Königswasser AAS: 

EDIN ISO 11047: 06.95 

ICP – AES: 

DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Blei (Pb) Extraktion mit Königswasser AAS: 

EDIN ISO 11047: 06.95 

ICP – AES: 

DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Thallium (Tl) Extraktion mit Königswasser AAS: 

EDIN ISO 11047: 06.95 

ICP – AES: 

DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Quecksilber (Hg) Extraktion mit Königswasser 

(Trocknungstemperatur darf 40
0
C 

nicht überschreiten) 

AAS – Kaltdampftechnik: 

DIN EN 1483: 08.97 

(Reduktion mit Sn(II)-chlorid 

oder NaBH4) 

Zink (Zn) Extraktion mit Königswasser AAS: 

EDIN ISO 11047: 06.95 

ICP – AES: 

DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Cyanide  EDIN ISO 11262: 06.94 

 

2.1.6 Untersuchungsbereich 2: Feststoffe: organische Parameter 

 

Teilbereich / 

Untersuchungsparameter 

Verfahrensweise Methode 

Labor 

Pobenbehandlung, 

Probenvorbereitung 

 EDIN ISO 14507: 02.96 

Trockenmasse feldfrische oder luftgetrocknete 

Bodenproben  

DIN ISO 11465: 12.96 
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Teilbereich / 

Untersuchungsparameter 

Verfahrensweise Methode 

Organischer Kohlenstoff und 

Gesamtkohlenstoff nach 

trockener Verbrennung 

luftgetrocknete Bodenproben DIN ISO 10694: 08.96 

pH-Wert (CaCl2) feldfrische oder luftgetrocknete 

Bodenproben,  

c(CaCl2): 0,01 mol/l 

DIN ISO 10390: 05.97 

Korngrößenverteilung Siebung, Dispergierung, Pipett-

Analyse 

 

Siebung, Dispergierung, 

Aräometermethode 

EDIN ISO 11277: 06.94 

DIN 19683-2: 04.97 

 

DIN 18123: 11.96 

EDIN ISO 11277: 06.94 

Rohdichte Trocknung einer volumengerecht 

entnommenen Bodenprobe  

bei 105 
0
C, rückwiegen 

EDIN ISO 11272: 01.94 

DIN 19683-12: 04.73 

Polycyclische aromatische 

Kohlenwasserstoffe (PAK) 

 

 16 PAK (EPA) 

 

 

 

Benzo(a)pyren 

 

 

 

Hinweis: 

Acenaphthylen kann nicht 

mittels Fluoreszensdetektor 

bestimmt werden 

Soxhlet-Extraktion mit Toluol  

chromatographisches  

Clean-up 

 

Extraktion mit Tetrahydrofuran 

oder Acetonitril 

 

Extraktion mit Aceton, Zugeben 

von Petrolether, Entfernung des 

Acetons, chromatographische 

Reinigung des 

Petroletherextrakts, Aufnahme in 

Acetonitril 

 

Extraktion mit einem 

Wasser/Aceton/Petrolether-

Gemisch in Gegenwart von NaCl

GC – MS: 

Merkblatt Nr.1 des LUA NRW: 

1994 

 

HPLC-UV/DAD/F: 

Merkblatt Nr. 1 des LUA –

NRW: 1994 

HPLC - UV/F: 

EDIN ISO 13877: 06.95 

 

 

 

 

 

 

GC - MS, HPLC-UV/DAD/F: 

VDLUFA-Methodenbuch, 

Band VII 

Handbuch Altlasten Bd. 7, LfU 

Hessen 

Hexachlorbenzol Extraktion mit Aceton/ 

Cyclohexan-Gemisch oder 

Aceton/Petrolether,  

ggf. chromatographische 

Reinigung nach Entfernen des 

Acetons 

GC - ECD, GC – MS: 

EDIN ISO 10382: 02.98 

Pentachlorphenol Soxhlet-Extraktion mit Heptan 

oder Aceton/Heptan (50:50); 

Derivatisierung mit 

Essigsäureanhydrid 

GC - ECD, GC – MS: 

EDIN ISO 14154: 10.97 
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Teilbereich / 

Untersuchungsparameter 

Verfahrensweise Methode 

Aldrin, DDT, HCH-Gemisch Extraktion mit Petrolether oder 

Aceton/Petrolether-Gemisch, 

chromatographische Reinigung 

 

Extraktion mit Wasser/ 

Aceton/Petrolether-Gemisch 

GC - ECD, GC – MS: 

EDIN ISO 10382: 02.98 

 

 

 

GC - ECD, GC – MS: 

VDLUFA-Methodenbuch, 

Band VII  

Polychlorierte Biphenyle 

(PCB): 

 

6 PCB-Kongenere 

(Nr. 28, 52, 101, 138, 153, 180 

nach Ballschmiter) 

Extraktion mit Heptan oder 

Aceton/Petrolether, 

chromatographische Reinigung 

 

Soxhlet-Extraktion mit Heptan, 

Hexan oder Pentan, 

chromatographische Reinigung 

an AgNO3/ Kieselgelsäule 

 

Extraktion mit einem 

Wasser/Aceton/ Petrolether-

Gemisch in Gegenwart von NaCl

GC - ECD, GC – MS: 

EDIN ISO 10382: 02.98 

 

 

 

GC - ECD, GC – MS: 

DIN 38414-20: 01.96 

 

 

 

 

GC - ECD, GC – MS: 

VDLUFA-Methodenbuch, 

Band VII 

 

2.1.7 Untersuchungsbereich 3: Feststoffe: Dioxine und Furane 

 

Teilbereich / 

Untersuchungsparameter  

Verfahrensweise Methode 

Labor 

Pobenbehandlung, 

Probenvorbereitung 

 EDIN ISO 14507: 02.96 

Trockenmasse feldfrische oder luftgetrocknete 

Bodenproben  

DIN ISO 11465: 12.96 

Organischer Kohlenstoff und 

Gesamtkohlenstoff nach 

trockener Verbrennung 

luftgetrocknete Bodenproben DIN ISO 10694: 08.96 

pH-Wert (CaCl2) feldfrische oder luftgetrocknete 

Bodenproben,  

c(CaCl2): 0,01 mol/l 

DIN ISO 10390: 05.97 

Korngrößenverteilung Siebung, Dispergierung, Pipett-

Analyse 

 

Siebung, Dispergierung, 

Aräometermethode 

EDIN ISO 11277: 06.94 

DIN 19683-2: 04.97 

 

DIN 18123: 11.96 

EDIN ISO 11277: 06.94 

Rohdichte Trocknung einer volumengerecht

entnommenen Bodenprobe  

bei 105 
0
C, rückwiegen 

EDIN ISO 11272: 01.94 

DIN 19683-12: 04.73 
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Teilbereich / 

Untersuchungsparameter  

Verfahrensweise Methode 

Polychlorierte Dibenzo-dioxine 

und Dibenzofurane 

Gefriergetrocknete Proben, 

Soxhlet- Extraktion mit Toluol  

interner Standard, 

chromatographische Reinigung 

GC- MS:  

nach Klärschlammverordnung 

unter Beachtung  

DIN 38414-24: 04.98 

VDI-Richtlinie 3499, Blatt1: 

03.90 

 

2.1.8 Untersuchungsbereich 4: Grund-, Sicker-, Oberflächenwasser 

 

Teilbereich / 

Untersuchungsparameter  

Methode 

Labor 

Elutionsverfahren 1 

(Bodensättigungsextrakt) 

Nach Vorgaben der BBodSchV (Anhang 1, 3.1.2) 

Elutionsverfahren 2 

 (modifiziertes S4-Verfahren) 

DIN 38414-4: 10.84 unter Berücksichtigung der  

Verfahrenshinweise der BBodSchV (Anhang 1, 3.1.2) 

Elutionsverfahren 3 

 (Säulen- oder 

Lysimeterversuch) 

z. Z. kein genormtes Verfahren verfügbar;  

wird erst Teil des Mindestumfanges, wenn ein validiertes 

Verfahren verfügbar ist. 

Antimon (Sb) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Hydrid – AAS:  

DIN EN ISO 11969: 11.96 

Arsen (As) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Hydrid – AAS:    

DIN EN ISO 11969: 11.96 

Blei (Pb) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

AAS:  

DIN 38406-6: 07.98 

Cadmium (Cd) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

AAS: 

DIN EN ISO 5961: 05.95 

Chrom (Cr), gesamt ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

AAS:   

DIN EN 1233: 08.96 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 21 vom 11. Mai 2005460

Teilbereich / 

Untersuchungsparameter  

Methode 

Chrom (Cr VI) Spektralfotometrie:  

DIN 38405-24: 05.87 

Ionenchromatographie: 

DIN EN ISO 10304-3: 11.97 

Cobalt (Co) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

AAS: 

DIN 38406-24: 03.93 

Kupfer (Cu) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

AAS: 

DIN 38406-7: 09.91 

Molybdän (Mo) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Nickel (Ni) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

AAS:   

DIN 38406-11: 09.91 

Quecksilber (Hg) AAS – Kaltdampftechnik: 

DIN EN 1483: 08.97 

Selen (Se) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

AAS : 

DIN 38405-23: 10.94 

Thallium (Tl) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Zink (Zn) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

AAS: 

DIN 38406-8: 10.80 

Zinn (Sn) ICP – AES:  

auf der Grundlage DIN EN ISO 11885: 04.98 

ICP – MS: 

DIN 38406-29: 05.99 

Cyanid (CN
-
), gesamt Spektralfotometrie:    

DIN 38405-13: 02.81 
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Teilbereich / 

Untersuchungsparameter  

Methode 

EDIN EN ISO 14403: 05.98 

Cyanid (CN
-
), leicht freisetzbar Spektralfotometrie: 

DIN 38405-13: 02.81 

Fluorid (F
-
) Fluoridsensitive Elektrode: 

DIN 38405-4: 07.85 

Ionenchromatographie: 

DIN EN ISO 10304-1: 04.95 

Benzol GC – FID: 

DIN 38407-9: 05.91 

BTEX GC – FID: 

DIN 38407-9: 05.91 

(Matrixbelastung beachten) 

Leichtflüchtige Halogen- 

kohlenwasserstoffe (LHKW) 

GC – ECD: 

DIN EN ISO 10301: 08.97 

Aldrin GC – ECD ( GC - MS möglich): 

DIN 38407-2: 02.93 

DDT GC – ECD ( GC - MS möglich): 

DIN 38407-2: 02.93 

Phenole GC – ECD: 

ISO DIS 8165-2: 01.97 

Chlorphenole GC – ECD: 

ISO DIS 8165-2: 01.97 

Chlorbenzole GC – ECD ( GC - MS möglich): 

DIN 38407-2: 02.93 

Polychlorierte Biphenyle 

(PCB): 

6 PCB-Kongenere (Nr. 28, 52, 

101, 138, 163, 180 nach 

Ballschmiter) 

GC-ECD: 

DIN EN ISO 6468: 02.97 

DIN 51527-1: 05.87 

GC-ECD, GC-MS: 

DIN 38407-3: 07.98 

Polycyclische Aromatische 

Kohlenwasserstoffe (PAK), 

gesamt 

HPLC – F: 

DIN 38407-8: 10.95 

Naphthalin GC - FID, GC – MS: 

DIN 38407-9: 05.91 

Mineralölkohlenwasserstoffe 

(MKW) 

Extraktion mit Petrolether; Gaschromatographische  

Bestimmung nach ISO/TR 11046: 06.94 

 

2.1.9 Untersuchungsbereich 5: Bodenluft, Deponiegas 

 

Teilbereich / 

Untersuchungsparameter 

Methode 

Labor 

BTEX VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3, Abschn. 3.2 

Leichtflüchtige Halogen- 

kohlenwasserstoffe (LHKW) 

VDI-Richtlinie 3865 Blatt 3, Abschn. 3.2 
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2.2 Mindestumfang an gerätetechnischer und materieller Ausstattung für die Zulassung 

von Untersuchungsstellen bei der Probenahme 

 

Um den unter 2.1. beschriebenen Probenahmeumfang und die Vor-Ort-Bestimmungen 

durchführen zu können, muss die Untersuchungsstelle neben einer Grundausstattung für die 

Probenahme und Arbeitssicherheit über die folgende gerätetechnische Mindestausstattung 

verfügen: 

 

2.2.1 Geräte und Materialien für die Probenahme  
 

Geräte und Materialien für die Probenahme Untersuchungsbereich 

 P1 P2 P3 P4 

Rammkernsonden, mind. 50 mm Durchmesser incl. Schlagkopf, 

Verlängerungsgestänge und Ziehvorrichtung 

x   x 

Bohrhammer (elektrisch oder mit Verbrennungsmotor) x   x 

Stromgenerator incl. Verlängerungskabel x  x x 

Bohrstock, Durchmesser 30 mm (z.B. Bohrstock nach Pürckhauer) mit 

Bohrstockhammer 

x x   

Stechrahmen, Stechzylinder x x   

Munsell-Farbtafel  x   

Quellton, Bentonit,  x  x x 

Lichtlot oder Akustiklot   x  

Schöpfgerät   x  

Tauchmotorpumpe (drehzahlgeregelt) mit Steigleitung für 

Hauptförderstrom 

  x  

Saugpumpe (Förderleistung mind. 1 m
3
/h)   x  

Bodenluftsonden, 1- und 2-phasig    x 

Grobvakuum-Messgerät    x 

Sekundenanemometer mit Temperatur- und Feuchtesensor    x 

Durchflussmesser   x x 

Kondensatabscheider    x 

 

2.2.2 Messgeräte und Materialien zur Direktmessung vor Ort 

 

Messgeräte und Materialien zur  

Direktmessung vor Ort 
Untersuchungsbereich 

 P3 P4 

pH-Messgeräte / Elektrode x  

Temperaturmessgerät / -Fühler x x 

Leitfähigkeitsmessgerät / Elektrode x  

Sauerstoffmessgerät / Elektrode x  

Messgerät für Redoxpotenzial x  

Direktanzeigende Messgeräte für CH4, CO2, O2, H2S  x 

PID / FID  x 
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Anlage 2 
 

Industrie- und Handelskammer zu Aachen  
Theaterstr. 6 - 10, 52062 Aachen 

 (0241) 44 60 - 261 
E-Mail: info@aachen.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer für das Südöstliche Westfalen zu Arnsberg 
Königstr. 20, 59821 Arnsberg 

 (02931) 878 - 144 
E.Mail: ihk@arnsberg.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 
Elsa-Brändström-Str. 1 - 3, 33602 Bielefeld 

 (0521) 554 - 215 
E-Mail: info@bielefeld.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer zu Bochum 
Ostring 30 - 32, 44787 Bochum  

 (0234) 91 13 - 169 / 155 
E-Mail: ihk@bochum.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer zu Bonn / Rhein Sieg 
Bonner Talweg 17, 53113 Bonn  

 (0228) 22 84 - 136 
E-Mail: info@bonn-ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold 
Leonardo-da-Vinci-Weg 2, 32760 Detmold 

 (05231) 76 01 - 43  
E-Mail: ihk@detmold.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer zu Dortmund 
Märkische Str. 120, 44141 Dortmund 

 (0231) 54 17 – 286 oder 240 
E-Mail info@dortmund.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf  
Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf  

 (0211) 35 57 - 239 
E-Mail: ihkdus@duesseldorf.ihk.de 
 
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg - Wesel - Kleve zu Duisburg 
Mercatorstr. 22/24, 47051 Duisburg 

 (0203) 28 21 - 346 
E-Mail: ihk@duisburg.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen 
Am Waldthausenpark 2, 45127 Essen 

 (0201) 18 92 - 217 
E-Mail: ihkessen@essen.ihk.de 
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Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen  
Bahnhofstr. 18, 58095 Hagen 

 (02331) 390 - 341 
E-Mail: sihk@hagen.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Unter Sachsenhausen 10 - 26, 50667 Köln 

 (0221) 16 40 - 322 / 321 
E-Mail: service@koeln.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein - Krefeld - Mönchengladbach - Neuss 
Hauptgeschäftsstelle Neuss 
Friedrichstr. 40, 41460 Neuss  

 (02131) 92 68 - 521 
E-Mail: ihk@neuss.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer Nordwestfalen (Münster) 
Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster 

 (0251) 707 - 361 
E-Mail: muenster@ihk-nordwestfalen.de 
 
Industrie- und Handelskammer Siegen 
Koblenzer Str. 121, 57072 Siegen  

 (0271) 33 02 - 265 
E-Mail: si@siegen.ihk.de 
 
Industrie- und Handelskammer Wuppertal - Solingen - Remscheid  
Heinrich-Kamp-Platz 2, 42103 Wuppertal  

 (0202) 24 90 - 401 / 402 
E-Mail: ihk@wuppertal.ihk.de 
 
Ingenieurkammer-Bau NRW 
Carlsplatz 21 
40213 Düsseldorf 

 (0211) 130 67 - 129 
E-Mail: info@ikbaunrw.de 
 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Endenicher Allee 60, 53115 Bonn 

 (0228) 703 - 12 27 
E-Mail: poststelle@lwk-rheinland.nrw.de 



Objektliste                     Anlage 3.1 
 
(Angaben zu den bearbeiteten Gutachten in den letzten drei Kalenderjahren) 
 

Objektangaben:   

lfd. 
Nr. 

Titel des Gutachtens Hauptsächlich 
berührtes Sachgebiet 
(SG 1 – SG 6) 

Auftraggeber/in   
(ggf. Ansprechpartner / Referenzpersonen) 

Datum  
des Auftrags 

Fertigstellung  
des Gutachtens 

      

      

      

      

      

      

 



 Anlage 3.2 
Zusammenstellung der beigefügten Gutachten für das/die Sachgebiet/e: ………. 
Antrag auf öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständige/r für Bodenschutz und Altlasten bei der ……………………….. 
Antragsteller/in: …………………………….. 
 
lfd. 
Nr. 

Titel des Gutachtens Haupt-
sächlich 
berührtes 
Sachge-
biet (SG1 
- SG6) 

Auftraggeber/in 
(ggf. Ansprechpartner / Referenzpersonen) 

Datum des 
Auftrags 

Fertigstellung 
des Gutach-
tens 

 
      
 Bearbeitung  Wesentliche Inhalte und Zuordnung zu den mit Ziffern/Buchstaben gekennzeichneten fach-

lichen Anforderungen der SU-BodAV NRW  
   
   
   
 
      
 Bearbeitung  Wesentliche Inhalte und Zuordnung zu den mit Ziffern/Buchstaben gekennzeichneten fach-

lichen Anforderungen der SU-BodAV NRW  
   
   
   
 
      
 Bearbeitung  Wesentliche Inhalte und Zuordnung zu den mit Ziffern/Buchstaben gekennzeichneten fach-

lichen Anforderungen der SU-BodAV NRW  
   
   
   
 



  
Ausfüllbeispiel zu Anlage 3.2 

 
 
Zusammenstellung der beigefügten Gutachten für das/die Sachgebiet/e: SG 2 
Antrag auf öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständige/r für Bodenschutz und Altlasten bei der IHK Kammer 
Antragstellerin: Frau Musterfrau 
 
 
lfd. 
Nr. 

Titel des Gutachtens Haupt-
sächlich 
berührtes 
Sachge-
biet (SG1 
- SG6) 

Auftraggeber/in 
(ggf. Ansprechpartner / Referenzpersonen) 

Datum des 
Auftrags 

Fertigstellung 
des Gutach-
tens 

 
1 Gefährdungsabschätzung, orientie-

rende Untersuchungen, für das Be-
triebsgelände der XY GmbH 

SG 2 Stadt A (Frau B, Herr C, Anschrift, Tel.-Nrn.,  
E-Mail Adressen) 

03.07.2004 15.08.2004 

 Bearbeitung  Wesentliche Inhalte und Zuordnung zu den mit Ziffern/Buchstaben gekennzeichneten fach-
lichen Anforderungen der SU-BodAV NRW  

 Frau Musterfrau Untersuchungskonzept (2.2.2 j+k), Koordination (2.2.2 j), Beurteilung (2.2.2 p), Gutachten-
erstellung einschl. Überarbeitung der Zuarbeit (2.2.2 p+k) 

 Herr Fachingenieur Überwachung der Feldarbeiten, Auswertung der chemischen Daten, Zuarbeit zum Gutach-
ten 

   
 
 



Anlage 4

Fre is te l lungserk lärung

Ich/Wir bestätige/n als Arbeitgeber/Dienstherr, dass ich/wir

Frau/Herrn __________________________________________________________

für die Tätigkeit als öffentlich bestellte/r Sachverständige/r unter Einhaltung der
Pflichten aus der Sachverständigenordnung der zuständigen Bestellungskörperschaft
im erforderlichen Umfang freistellen werden, insbesondere damit sie/er diese Tätig-
keit unabhängig, weisungsfrei und persönlich ausüben kann.

Frau/Herr ___________________________________________________________

kann schriftliche Leistungen selbst unterschreiben und mit dem Sachverständigen-
stempel versehen.

Mir/Uns ist bekannt, dass der Widerruf dieser Freistellung nur gegenüber der zustän-
digen Bestellungskörperschaft erklärt werden kann.

___________________________

Ort, Datum

____________________________

Unterschrift/Stempel



Geschäf ts -  und Ver fahrensordnung 
der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das gemeinsame Fachgremium 

„Bodenschutz und Altlasten“ 

(Stand: 01.06.2006) 

 

Nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) müssen Sachverständige, 
die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, die für diese Aufgabe erforderli-
che Sachkunde und Zuverlässigkeit besitzen sowie über die erforderliche geräte-
technische Ausstattung verfügen. Das Gesetz ermächtigt zudem die Länder, Ein-
zelheiten dazu zu regeln. Von dieser Ermächtigung hat das Land Nordrhein-
Westfalen Gebrauch gemacht. Auf der Grundlage von § 17 Landesbodenschutz-
gesetz (LBodSchG) NRW ist am 1. August 2002 die Verordnung über Sachver-
ständige für Bodenschutz und Altlasten (SV-BodAltlVO NRW) in Kraft getreten. 
Diese Verordnung wurde am 30. März 2005 wegen der Aufnahme ergänzender 
Regelungen zu Untersuchungsstellen geändert und lautet nun „Verordnung über 
Sachverständige und Untersuchungsstellen für Bodenschutz und Altlasten“ (SU-
BodAV NRW). Gemäß § 2 Abs. 2 der SU-BodAV NRW erfolgt die Zulassung von 
Sachverständigen in NRW durch die öffentliche Bestellung und Vereidigung nach 
§ 36 Gewerbeordnung (GewO). Nähere Informationen zum Bestellungsverfahren 
liefert ein entsprechendes Merkblatt. 

 

Nach § 3 Abs. 3 SU-BodAV NRW erfolgt die Überprüfung der Sachkunde sowie 
der gerätetechnischen Ausstattung durch ein gemeinsames Fachgremium der 
Bestellungskörperschaften. Die Geschäfts- und Verfahrensordnung für das Fach-
gremium wird einvernehmlich von den Bestellungskörperschaften und dem Lan-
desumweltamt erarbeitet (§ 3 Abs. 4 SU-BodAV NRW). 

 

§ 1 Aufgaben des Fachgremiums 

(1) Das Fachgremium hat die Aufgabe, im Rahmen des Antragsverfahrens für 
Sachverständige gem. § 36 GewO i.V.m. § 18 BBodSchG/§ 17 LbodSchG 
NRW die erforderliche Sachkunde und gerätetechnische Ausstattung eines 
Bewerbers für das/die nach Anlage 1 der SU-BodAV NRW beantragte/n 
Sachgebiet/e zu begutachten.  

(2) Art und Umfang der Sachkundefeststellung ergeben sich aus den fachlichen 
Bestellungsvoraussetzungen gemäß Anlage 1 der SU-BodAV NRW in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung. Zur Sachkunde gehören auch gutachtentechnische 
und forensische (gerichtliche) Kenntnisse. 

(3) Das Fachgremium kann auch die Sachkunde bereits bestellter Sachverständi-
ger überprüfen (z. B. in Beschwerdefällen). 

(4) Das Fachgremium gibt weiterhin Hinweise für die Formulierung des Bestel-
lungstenors und legt dabei die Sachgebiete fest, für die eine Zulassung nach 
der SU-BodAV NRW empfohlen wird.  

Anlage 5 



 

2  

(5) Das Fachgremium gibt in den ihm vorgelegten Fällen eine unabhängige gut-
achtliche Stellungnahme gegenüber der für die öffentliche Bestellung eines 
Bewerbers zuständigen Kammer (Bestellungskammer) ab.  

(6) Die Mitglieder eines Sachgebietes treffen sich in regelmäßigen Abständen und 
sprechen auf der Grundlage der allgemeinen und besonderen Anforderungen 
nach der Anlage 1 zur SU-BodAV NRW die fachlichen Rahmenbedingungen 
für die Sachkundebeurteilungen ab. 

§ 2 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung des Fachgremiums liegt bei der Industrie- und Handels-
kammer zu Essen. Bei Bedarf kann die Geschäftsführung auch einer anderen 
Bestellungskörperschaft gem. § 2 Abs. 3 SU-BodAV NRW übertragen werden. 

§ 3 Berufung der Fachgremiumsmitglieder 

(1) Das Fachgremium besteht aus Mitgliedern, die aufgrund ihrer Ausbildung, Tä-
tigkeit und Erfahrung besonders geeignet sind, die Sachkunde im Sinne von 
§ 36 GewO i.V.m. § 6 SU-BodAV NRW und ihrer Anlage 1 zu beurteilen. 

(2) Die Mitglieder des Fachgremiums werden von den Bestellungskammern im 
Einvernehmen mit dem Landesumweltamt NRW, das ein eigenes Benen-
nungsrecht hat, für die Dauer von 5 Jahren berufen. Bei der Berufung wird das 
Sachgebiet nach Anlage 1 der SU-BodAV NRW angegeben, in dem das Mit-
glied bei einer Überprüfung mitwirkt (§ 3 Abs. 4 SU-BodAV NRW). Eine Wie-
derberufung durch die geschäftsführende Kammer ist zulässig. Berufung und 
Wiederberufung erfolgen längstens bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem 
das Mitglied das 73. Lebensjahr vollendet hat. 

§ 4 Verschwiegenheit 

Die Mitglieder des Fachgremiums haben über alle ihnen in dieser Eigenschaft 
bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über die Beratungen und Abstim-
mungen in den Sitzungen, auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Stillschweigen 
zu bewahren. Sie sind nach dem Verpflichtungsgesetz zu verpflichten.  

§ 5 Zusammensetzung und Beschlüsse 

(1) Das Fachgremium wird tätig in der Besetzung von 3 Mitgliedern. Im Einzelfall 
können weitere Mitglieder hinzugezogen werden. Die Zusammensetzung rich-
tet sich nach den im Einzelfall beantragten Sachgebieten gem. Anlage 1 der 
SU-BodAV NRW. In jedem Fachgremium muss eine der vom Landesumwelt-
amt benannten Personen vertreten sein. 

(2) Die Sachkunde in gutachtentechnischen und forensischen Fragen wird durch 
einen für das Sachverständigenwesen zuständigen Mitarbeiter einer Bestel-
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lungskammer festgestellt. Die Auswahl erfolgt seitens der geschäftsführenden 
Kammer. Dieser ist nicht stimmberechtigt i.S.v. Abs. 3.  

(3) Das Fachgremium beschließt mit der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder. 

(4) Die Beschlussfassung im schriftlichen und fernmündlichen Verfahren ist zuläs-
sig, wenn keines der Mitglieder widerspricht.  

§ 6 Berichterstatter 

Die geschäftsführende Kammer bestimmt für jeden Antragsteller einen Berichter-
statter. Dieser erhält den Lebenslauf des Bewerbers, die mit dem Antrag einge-
reichten Gutachten, ggf. zusätzlich eingereichte schriftliche Ausarbeitungen, die 
Objektliste 1) und evtl. weitere sachlich relevante Zusatzinformationen (z.B. Nach-
weis über besondere Qualifikationen). Nach Prüfung dieser Unterlagen gibt der 
Berichterstatter eine schriftliche Stellungnahme über den Fortgang der Sachkun-
defeststellung an die geschäftsführende Kammer ab. 

§ 7 Gliederung der Sachkundefeststellung 

Die Sachkundefeststellung setzt sich i.d.R. wie folgt zusammen:  

1. Aufgrund der vom Bewerber vorgelegten Unterlagen begutachtet der Bericht-
erstatter des Fachgremiums die fachliche Qualität und die Fähigkeit, Gutach-
ten auf dem beantragten Sachgebiet zu erstellen. Der Bewerber kann neben 
den Gutachten auch andere schriftliche Ausarbeitungen vorlegen, die geeignet 
sind, seine Sachkunde nachzuweisen. Auf der Grundlage der vorgelegten 
Ausarbeitungen wird der Fortgang des Verfahrens vom Fachgremium festge-
legt. 

2. Die geschäftsführende Kammer kann mit dem Bewerber eine Vor-Ort-
Überprüfung der gerätetechnischen Ausstattung vereinbaren.  

3. In der Regel erfolgt die weitere Sachkundefeststellung im Rahmen eines Fach-
gesprächs. Die Dauer des Fachgespräches beträgt i.d.R. zwei Stunden.  

4. Die Sachkundefeststellung kann auch durch eine schriftliche Überprüfung an-
hand vom Fachgremium festgelegter Aufgaben erfolgen.  

§ 8 Nichtöffentlichkeit 

Die Sachkundefeststellung ist nicht öffentlich. Teilnahmeberechtigt sind Vertreter 
der geschäftsführenden sowie der Bestellungskammern. Die geschäftsführende 
Kammer kann in Einzelfällen weitere Personen zulassen. 

§ 9 Einladung, Belehrung, Befangenheit 

(1) Die Einladung zum Termin eines Fachgesprächs und/oder einer schriftlichen 
Sachkundefeststellung erfolgt angemessene Zeit zuvor. Die Bestellungskam-
mer ist ebenfalls zu informieren und ihr Gelegenheit zur Teilnahme zu geben.  

1.  Objektliste gem. Anlage 3.1 und 3.2 des Merkblattes zur SU-BodAV NRW  
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(2) Der Bewerber ist mit der Einladung über die Mitglieder des Fachgremiums 
gemäß § 5, über den Ablauf, die Dauer und die ggf. zugelassenen Hilfsmittel 
zu informieren. 

(3) Einwendungen des Bewerbers wegen Befangenheit eines Mitglieds des Fach-
gremiums sind angemessen zu berücksichtigen. 

§ 10 Ausweispflicht 

Der Bewerber hat sich auf Verlangen der Aufsicht oder eines Mitglieds des Fach-
gremiums auszuweisen. 

§ 11 Rücktritt, Nichtteilnahme 

Der Bewerber kann jederzeit nach der Anmeldung zurücktreten. Die geschäftsfüh-
rende Kammer entscheidet, ob und in welcher Höhe für den Bewerber bei Nicht-
inanspruchnahme Kosten entfallen. 

§ 12 Protokoll / Ergebnisniederschrift  

(1) Die Sachkundefeststellung ist von den an der Überprüfung beteiligten Mitglie-
dern in geeigneter Form zu protokollieren. 

(2) In einer Ergebnisniederschrift, die alle Fachgremiumsmitglieder gemäß § 5 zu 
unterzeichnen haben, ist festzuhalten, ob nach Auffassung des Fachgremiums 
die Sachkunde gegeben ist. Das Ergebnis ist ausführlich zu begründen. Davon 
kann abgesehen werden, wenn das Fachgremium eine positive Empfehlung 
zur Bestellung abgibt. Erfolgt der Sachkundenachweis nicht oder nur in Teilbe-
reichen, kann das Fachgremium für die Bestellungskammer Empfehlungen 
aussprechen, wie eine Fortsetzung bzw. Wiederholung der Sachkundefeststel-
lung erfolgen kann. 

(3) Die Ergebnisniederschrift wird zeitnah an die Bestellungskammer weitergelei-
tet. 

§ 13 Vergütung 

Die Mitglieder des Fachgremiums sind ehrenamtlich tätig und erhalten eine pau-
schalierte Aufwandsentschädigung. 

§ 14 Sonstiges 

Die geschäftsführende Kammer kann weitere Regelungen zur organisatorischen 
Durchführung der Sachkundefeststellung treffen. 



  Anlage 6 

Erk lärung zur  Haf tpf l ichtvers icherung 
(Zutreffendes bitte Ankreuzen und erforderliche Angabe vollständig eintragen) 

 
 

 Hiermit erkläre ich, dass ich im Rahmen des u. g. Vertrages persönlich haft-
pflichtversichert bin (Kopie der aktuellen Versicherungspolice liegt bei).  

 
Versicherte Person: 
 

 

Name und Sitz der Versiche-
rungsgesellschaft: 
 

 

Nr. des Versicherungs- 
vertrages: 
 

 

Umfang des Versicherungs-
schutzes: 
 

Tätigkeit als öffentlich bestellte/r und vereidigte/r 
Sachverständige/r mit Zulassung als Sachverständi-
ge/r i.S.v. § 17 LBodSchG NRW i.V.m. mit § 7 Abs. 2 
SU-BodAV NRW 

 
 

 Derzeit besteht noch kein Versicherungsschutz. 
 Ich erkläre hiermit, dass für den Fall einer öffentlichen Bestellung und Vereidigung 

als Sachverständiger ein verbindlicher Antrag auf Haftpflichtversicherung in dem 
erforderlichen Umfang gestellt ist und dass der Versicherer sich verpflichtet hat, 
zum Zeitpunkt der öffentlichen Bestellung und Vereidigung Deckungsschutz zu 
gewähren.  

 
Die Haftpflichtdeckungssummen betragen zur Zeit bzw. sind wie folgt vorgesehen:  
 

für Personenschäden:  ..................... € und  
 
für Sach- und Vermögensschäden: ..................... €.   

 
Mir ist bekannt, dass ich gem. § 7 Abs. 2 SU-BodAV NRW verpflichtet bin, den o. g. 
Versicherungsschutz in angemessener Höhe aufrecht zu halten und regelmäßig die 
Angemessenheit der Haftpflichtversicherung zu prüfen. Die Beendigung, Kündigung 
oder andere, den Versicherungsschutz beeinträchtigende Änderungen werde ich der 
zuständigen Bestellungskörperschaft unverzüglich anzeigen. Die Tätigkeit ohne oder 
mit unzureichender Haftpflichtversicherung kann zum Widerruf der öffentlichen Bestel-
lung und Vereidigung als Sachverständiger und der damit verbundenen Zulassung als 
Sachverständiger i.S.v. § 17 LBodSchG NRW führen.  
 
Mir ist bekannt, dass vor einer Bestellung das Bestehen des Versicherungsschutzes 
nachzuweisen ist.  
 
 
 
 
Ort, Datum  Name des Antragstellers/der Antragstellerin 
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